
1 Programm Februar bis Juli 2010MAV&schweitzer.Seminare

mandatsorientiert: Praxis-Know-how in 3 bis 4 Stunden
Kompaktseminare 2010/I: Februar bis Juli

MAV&schweitzer.Seminare
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■ RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), 
Karlsruhe

11.02. Rechtsprobleme der vermieteten Eigentums -
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■ Prof. Dr. Christoph Teichmann, Universität Würzburg
26.02. SPE, GmbH oder Limited? 5
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■ RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München
12.03. Erbrecht + Rechnen 2
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19.03. Aktuelle Probleme und neue Rechtsprechung ZPO:

1. Instanz 12
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hörigen 2
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23.04. Gewährleistungsrecht aktuell 13
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Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) 
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 18
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Familie und Vermögen
→ Scheungrab, Gebührenmanagement im Familienrecht: Seite 17

RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München

Erbrecht + Rechnen
präzisiert die Beratung – ein Taschenrechner genügt

Wiederholung: 12.03.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

In diesem Seminar werden Sie rechnen: Der

Taschenrechner wird gestellt.

1. Die Ausgleichung unter Abkömmlingen

nach § 2050 BGB

– Berechnung der Ausgleichung bei gleichen und
unterschiedlichen Erbquoten

– Berechnung der Ausgleichung bei testamentari-
scher Erbfolge

– Die Ausgleichung von Dienstleistungen nach
dem neuen § 2057a BGB

– Berechnungsschema der §§ 2050, 2055 BGB
– Die Anwachsung nach §§ 1935, 2094, 2056

BGB

Dr. Michael Bonefeld

Autor, Co-Autor und Herausgeber
vieler erbrechtlicher Bücher 
(alle: Zerb-Verlag)

2. Die Berechnungen im Pflichtteilsrecht

– ordentlicher Pflichtteil
– Anrechungspflichtteil
– Ausgleichungspflichteil
– Zusatzpflichteil
– Pflichteilsergänzung
– Kollisionen von § 2315 und § 2325 BGB
– Eigengeschenke nach § 2327 BGB

3. Die Kürzungsrechte

bei Vermächtnis und Auflage § 2318 BGB
4. Berechnung der Anrechnung auf den

Zugewinn und gleichzeitiger Anrechnung

auf den Pflichtteil §§ 1380, 2315 BGB

1. Verträge zur Vermögensnachfolge 

Ausstattung, vorweggenommene Erbfolge, Absicherung des Veräuße-
rers, Schenkungsvermeidung, sozialrechtliche Aspekte

2. Verträge zur Klärung erbrechtlicher Sachverhalte 

Verträge unter künftigen Miterben, Pflichtteilsverzichte, Zuwendungs-
verzichte, Übertragung von Anwartschaftsrechten, Ausschlagungen etc.

3. Verträge über gemeinsame Investitionen 

Darlehensverträge, GbR, stille Gesellschaften, Unterbeteiligung
4. Besonderheiten bei Beteiligung Minderjähriger 

Ergänzungspflegschaft, familiengerichtliches Verfahren nach FamFG
5. Steuerliche Anforderungen zur Anerkennung der Wirk-

samkeit von Verwandtschaftsgeschäften 

Fremdvergleich etc.

Notar Dr. Hans Frieder Krauß, München

Gestaltungstipps für Verträge unter Familienangehörigen

24.03.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam und FAErb

Dr. Hans-Frieder Krauß

– Autor: 
»Überlassungsverträge in der Praxis« (ZAP: 2. A. 2009)

– Mitautor
»Schulte-Nölke, Formularbuch Vertragsrecht« (ZAP)
»Groll, Praxishandbuch Erbrechtsberatung« (Dr. Otto Schmidt)
»Beck’scher Online-Kommentar zur GBO«

– Mitherausgeber der »Beck’schen Online-Formulare« (beck online.de)
zugleich Bereichsherausgeber für das Gesellschaftsrecht mit Schwer punkt
auf Umwandlungsrecht

– Referiert u.a. in der erbrechtlichen Fachanwaltsausbildung
(vgl. www.notarkrauss.de.)

Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D.

Ausgewählte Probleme zum Ehegattenunterhalt 

29.04.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

– Betreuungsunterhalt 

– Eheliche Lebensverhältnisse

– Begrenzung aus Billigkeitsgründen § 1578 b

– Mindestunterhalt Berechnungsfragen

Dr. Peter Gerhardt

einer der führenden Unterhaltsrechtler in Deutschland
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→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20

RA WP StB Dr. Matthias Schüppen (Graf Kanitz, Schüppen & Partner), Stuttgart

Zugewinn- und Unterhaltsberechnungen bei Unternehmern
und Selbstständigen

20.05.2010: 14.00 bis ca. 17.30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam und FAGes

1. Unternehmen und freiberufliche Praxen

im Familienrecht

– Typische Probleme bei familienrechtlichen 
Zahlungsansprüchen

– Vertragliche Gestaltung
2. Unternehmensbewertung

– Bewertungsmethoden im Überblick
– Grundlagen des Ertragswertverfahrens
– Ertragswertverfahren, Multiplikatorverfahren
– Problemschwerpunkt in der Rechtsprechung
–Bewertung freiberuflicher Praxen

Dr. Matthias Schüppen

– Beratungsschwerpunkte: Gesell-
schaftsrecht, Kapitalmarkttrans-
aktionen und Unternehmenskäu-
fe (einschließlich Venture Capital
und Private Equity), Rechtsfra-
gen der Unternehmensbewertung

– Mitautor: »Frankfurter Kom-
mentar zum WpÜG«, »Ballwie-
ser, Unternehmenskauf nach-
IFRS und US-GAAP«, »Sei-
bert/Kiem/Schüppen, Handbuch
der kleinen AG«, »WP-Hand-
buch 2008« u.a.m.

3. Einkommensermittlung

– Steuerliche Gewinnermittlung bei Einkünften
aus selbstständiger Arbeit und Gewerbebetrieb

– Gewinn – Einkünfte – Entnahmen
– Unterhaltsrechtliche Korrekturen und Durch-

schnittsbildung
– Maßgeblichkeit der Nettoeinkünfte

4. Konkurrenz von Unterhalt und Zugewinn-

ausgleich

– Verbot der Doppelverwertung
– Praktische Handhabung in der Rechtsprechung

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der Universität Passau
– Mitglied im Vorstand des Deutschen Nachlassgerichtstages 

und im wissenschaftlichen Beirat der Zerb

Veröffentlichungen (alle: Nomos Verlag)
– Dombek/Kroiß, FormularBibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek Zivilprozessrecht
– Mayer/Kroiß, Rechtsanwalts vergütungsgesetz
– Ann/Kroiß/Mayer, AnwaltKommentar: Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG 

Dr. Christian Seiler

– Seit 2008 Richter am OLG München
– Familienrichter am Amtsgericht in Landshut und Freising
– Lehrbeauftragter der Universität Passau
– Co-Autor: Kroiß/Seiler, Das neue FamFG
– diverse andere Ver öffentlichungen

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein / RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

Fälle und Beispiele zum neuen FamFG

07.07.2010: 14:00 bis ca. 18:15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Fälle und Beispiele zum Erbscheinsverfahren/Betreu-

ungsverfahren

– örtliche und internationale Zuständigkeit im Nachlass-
verfahrensrecht

– Entscheidung im Erbscheinsverfahren
– befristete Beschwerde nach FamFG
– einstweiliger Rechtsschutz
– Genehmigung von Rechtsgeschäften (Grundstückskaufvertrag) 

bei Beteiligung
– von Minderjährigen, Betreuten oder unbekannten Erben.

2. Fälle und Beispiele zum Familienrecht

– Scheidungsverfahren /Abtrennung
– Unterhalt
– Einstweiliger Rechtsschutz
– Umgang/elterliche Sorge
– Zwangsvollstreckung nach FamFG/ZPO

Jeder Teil: ca. 2 Stunden
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Prof. Dr. med. Clemens Cording, Regensburg

Zur Feststellung der Testier(un)fähigkeit

08.07.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

1. Vorbemerkungen

Häufigkeit – schwierigste psychiatrische Gutachten
– Aufgaben für Rechtsanwälte, Richter, Notare

2. Rechtliche Grundlagen

§ 2229 Abs. 4 BGB Testierunfähigkeit
3. Von der Rechtsprechung entwickelte

Beurteilungskriterien

Zweistufiges Beurteilungsverfahren: 

1. Beurteilungsebene: zugrundeliegende Störung,
zum Krankheitsbegriff
2. Beurteilungsebene: Auswirkung der Störung
auf die Freiheit der Willensbestimmung 

4. Psychiatrische Beurteilungskriterien 

(1. Ebene)

Übersicht über die infrage kommenden Diagnosen
nach der älteren Nomenklatur und nach der
WHO-Diagnosenklassifikation ICD-10

Prof. Dr. Clemens Cording

→ www.prof-cording.de

Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie
Facharzt für Psychotherapeutische
Medizin
Forensische Psychiatrie (Zivilrecht)

bis 2006 Stellvertretender Direktor,
Klinik und Poliklinik für 
Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie der Universität 
am Bezirksklinikum Regensburg

5. Psychiatrische Beurteilungskriterien 

(2. Ebene)

– Entscheidendes psychopathologisches Kriterium:
Kritik- und Urteilsfähigkeit 

– dafür besonders relevante Symptome/Syndrome
6. Besonderheiten der Befundermittlung

Ärztliche Dokumentationen, Vorgutachten, 
Zeugenaussagen, psychiatrische Bewertung von
Zeugenaussagen, persönliche Dokumente des 
Probanden

7. Zeitliche Zuordnung 

8. Praktische Aspekte

Feststellungen bei notarieller Beurkundung – 
Sonderfall: Gutachten zu Lebzeiten – Hinweise
auf Testier(un)fähigkeit außerhalb der psychiatri-
schen Fachbeurteilung – Qualifikationsmerkmale
für Sachverständige

9. Nützliche Fachliteratur

RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin

Praktische Probleme mit dem neuen Zugewinnausgleichsrecht

09.07.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Negatives Anfangsvermögen                                                                                   

– Privilegiertes Vermögen                                                                     
– Indexierung?                                                                                          
– Darlegungs- und Beweislast                                                                 

2. Negatives Endvermögen                                                                        

3. Kappungsgrenze                                                                                    

4. Stichtage                                                                                                  

5. Auskunfts- und Belegansprüche                                                                

6. Sicherungsstrategien                                                                                  

– Vorzeitiger Zugewinnausgleich                                                                   
– Arrest                                                                                                       
– Ansprüche gegen Dritte                                                                             

7. Übergangsrecht                                                                                                       

– Änderung der Ausgleichsrichtung                                                                       
– Entstehung des Anspruchs auf Zugewinn -

ausgleich                                       
– Das richtige Rechtsmittel
– Nichtzulassungsbeschwerde für Altsachen?

8. Exkurs: Abgrenzung Haushaltssachen

und Zugewinnausgleich

9. Exkurs: Abgrenzung Zugewinn- und

neuer Versorgungsausgleich

Ingeborg Rakete-Dombek

– Vorsitzende des Geschäftsführen-
den Ausschusses der Arbeitsge-
meinschaft Familienrecht im 
DeutschenAnwaltVerein 

– Mitherausgeberin der „NJW”
(C.H.Beck) und der „Zeitschrift
Forum Familien- und Erbrecht” 
(Dt. AnwaltVerlag)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der Zeitschrift „Familie, Partner-
schaft, Recht” (C.H.Beck) 

– Mitglied der Expertenkommissi-
on des Familienverfahrensrechts
des Bundesjustizministeriums
(2003 bis 2005)

– Mitautorin bei „Münchener
Anwaltshandbuch für Familien-
recht” (C.H.Beck), »„Anwalts-
kommentar BGB, Bd.4: Fami -
lienrecht” (Dt. AnwaltVerlag)
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→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20

Vermögensverwaltung

RA Björn Wieg (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf

Vermögensverwaltung
Rechtlicher Rahmen – Leistungsstörungen – Haftung

22.07.10: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAKap

Björn Wieg

spezialisiert auf die Vertretung von Kapitalanlegern:
– betreut federführend rund 150 Lehman-Geschädigte
– betreut federführend rund 200 Klageverfahren gegen die Badenia AG

wegen sog. Schrottimmobilien-Finanzierungen – bereits mehr als 100
Verfahren konnten erfolgreich im Vergleichswege gelöst werden.

– hat ca. 100 Mandanten in Klageverfahren gegen den AWD wegen 
falscher Anlageberatung betreut 

1. Begriff und Rechtsgrundlagen der Vermögensverwaltung

2. Abgrenzung Vermögensverwaltung / Anlageberatung

3. Pflichten des Vermögensverwalters

– vor Vertragsschluss: Anleger- und anlagegerechte Beratung bei der
Vereinbarung von Anlagerichtlinien, Schwerpunkt u.a. Kick-Backs

– bei der Vertragsdurchführung
4. Haftung des Vermögensverwalters

– Anspruchsgrundlagen 
– Umfang des Schadensersatzanspruchs
– Beweislast – Verjährung

5. Pflichten des Anlegers

6. Beendigung des Vermögensverwaltungs vertrages

Unternehmensrechtliche Beratung
→ Schüppen, Zugewinn- und Unterhaltsberechnungen bei Unternehmern: Seite 3

Prof. Dr. Christoph Teichmann, Universität Würzburg

SPE, GmbH oder Limited? 
Strategische Überlegungen bei der Rechtsformwahl für grenzüberschreitende Unternehmungen

26.02.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. Rahmenbedingungen

Aktueller Stand der Europäischen Niederlas-
sungsfreiheit – Internationales Gesellschaftsrecht:
Sitz- und Gründungstheorie

2. Rechtspraktische Einsatzformen: GmbH,

Limited oder SPE?

Ausländische Tochtergesellschaften – Grenzüber-
schreitende Joint-Ventures – Inländische Unterneh-
mung

3. Spezifische Probleme der grenzüber-

schreitenden Sitzaufspaltung: GmbH, Ltd 

Kollisionsrecht – Gesellschaftsrecht – Steuerrecht –
Fazit

Prof. Dr. Christoph Teich-

mann

– Schwerpunkt: SPE – Societas
Privata Europaea (”Europa-
GmbH”)

– Diverse Beiträge zur SPE in
Fachzeitschriften und Sammel-
werken

– Stellungnahme zur SPE vor dem
Rechtsausschuss des Europäi-
schen Parlaments 

→ www.europeanprivatecompa-
ny.eu 

4. Die Europa-GmbH (SPE)

– Regelungskonzept: Europäische Verordnung,
Gesellschaftsvertrag

– Gründung: Allgemeines, Umwandlung, 
Gründung „ex nihilo“

– Organisationsverfassung: Innenverhältnis der
Gesellschafter, Stellung der Geschäftsführer

– Gläubigerschutz: Kapitalaufbringung, 
Ausschüttungen, Insolvenz

– Mitbestimmung der Arbeitnehmer
– Sitzverlegung
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Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH

MOMIG in der Praxis im 2. Jahr
Kapitalaufbringung – Kapitalerhaltung – Eigenkapitalersatz/Insolvenzanfechtung von Gesellschafterleistungen

25.03.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

Prof. Dr. Wulf Goette

– Vorsitzender des für das Gesell-
schaftsrecht zuständigen 
II. Zivil  senats des BGH

– Mitherausgeber von ZGR,
NZG und GWR – Schriftleiter
des wirtschaftsrechtlichen Teils
der DStR

– u.a. Mitherausgeber und Mitau-
tor der Münchener Kommentare
zum Aktiengesetz und zum
GmbHG (C.H.Beck)

Das am 1. Nov. 2008 in Kraft getretene MoMiG
hat – neben anderen Änderungen – tiefe Einschnitte
in das überkommene Kapitalschutzrecht mit sich
gebracht. Wegen deren rückwirkender Inkraftsetzung
liegen bereits erste grundlegende Entscheidungen des II.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofes vor. Sie vorzustel-
len, ihre Auswirkungen zu analysieren und einen
Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen zu
gewähren, ist Ziel dieser Veranstaltung. In Ihrem Mit-
telpunkt stehen die Fragen des präventiven Kapital-
schutzes und der Paradigmenwechsel im bisherigen
Eigenkapitalersatzrecht; da wegen der einschlägigen
Übergangsregeln noch auf Jahre mit einer weiteren
Anwendung der Eigenkapitalersatzregeln zu rechnen
ist, soll einer der Schwerpunkte der Erörterungen auf
dieses als unübersichtlich und schwierig handhabbar
angesehene Gebiet gelegt werden.

1. Kapitalaufbringung: 

– Bareinlage 
– Sacheinlage 
– verdeckte Sacheinlage 
– Hin- und Herzahlen 
– Dienstleistungen
– Verschärfte organschaftliche Haftung der

Geschäftsführer („Beobachtungspflicht“)
2. Kapitalerhaltung

– Überwindung des „Novemberurteils“
– „Streng bilanzielle Betrachtungsweise“
– Bedeutung von § 64 S. 3 GmbHG

3. Gesellschafterfinanzierung

– Paradigmenwechsel des MoMiG
– Übergangsregeln
– Insbes.: Eigenkapitalersatzrecht (Grundlagen –

Krise – Zeitpunkt der Hilfe – Gegenstand der
Hilfe – Normadressateneigenschaft – Rechtsfol-
gen – Abgrenzung zum Finanzplankredit)

RA Dr. André Große Vorholt, Partner (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH), München

Wirtschaftsstrafrecht 
Compliance und unternehmerisches Krisenmanagement: 

Strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung, Korruption, Untreue, Compliance, Verfahrensstrategien

16.04.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes, FAArb und FAStraf

Zur Konzeption: Das Seminar stellt die Grundzüge
der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung dar. Da -
rüber hinaus werden die Konsequenzen wirtschafts-
strafrechtlicher Entwicklungen, unter anderem Unter-
nehmensbuße, Verletzung von Aufsichtspflichten in
Unternehmen (§ 130 OWiG), Vorstrafrechtliche Kon-
sequenzen (Vergabesperren) und zivilrechtliche Folgen
von Straftaten in Unternehmen dargestellt. Außerdem
wird ein Überblick über die geplanten Änderungen im
Korruptionsstrafrecht und die sich hieraus ergebenden
Konsequenzen für die Praxis vermittelt. 
Das Seminar stellt die Einflüsse wirtschaftsstrafrechtli-
cher Vorgaben auf Compliance-Programme dar und
vermittelt einen Überblick über Verfahrensstrategien bei
der Bewältigung von Straftaten in Unternehmen. 

1. Strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung

und zulässige Pflichtendelegation – Wer

haftet wofür?

Überblick über die Grundzüge der strafrechtlichen
Geschäftsherrenhaftung (“Lederspray”, „“Mauer-
schützen”, “Time-Sharing”), Verantwortung von
Leitungsorganen und Arbeitnehmern unterschied-
licher Hierarchie-Ebenen – strafrechtliche Rechtfer-
tigung durch Berufung auf strafbare Arbeitgeber-
weisungen? – Verletzung von Aufsichtspflichten 
(§ 130 OWiG) – Unternehmensbuße (§ 30
OWiG) und Verfall – Strafrechtliche Verantwor-

tung von Aufsichtsräten (“ARAG-Garmenbeck”)
– Zulässige vertikale und horizontale Pflichtende-
legation – Ermittlungspraxis in Unternehmen –
Überblick über vorstrafrechtliche Folgen (Arbeits-
recht, Zivilrecht, Vergaberecht, Subventionsrecht)
– Verfahrensrechtliche Folgen (Durchsuchungen,
Beschlagnahmen, Untersuchungshaft)

2. Risikomanagement am Beispiel von 

Korruption

Korruption im geschäftlichen Verkehr (unter Ein-
schluss der Darstellung von Auslandsfällen) –
geplante Gesetzesänderungen (“arbeitsstrafrechtli-
ches Modell”) – Umsetzungsprobleme des Arbeit-
gebers in der Praxis – Risikominimierung über
Unternehmensrichtlinien – Betriebsorganisation in
Anlehnung an Korruptions-VVen der Länder? –
Vorbereitung von Betriebsprüfungen – steuerliche
Problembereiche (§ 4 Abs. 5 Nr. 10 EStG)

3. Reaktionen auf unternehmensbezogene

Straftaten

Verfahrensstrategische Nutzung strafprozessualer
Zwangsmaßnahmen in arbeits- und zivilrechtli-
chen Verfahren – Nutzung von Ermittlungsver-
fahren zur Durchsetzung von Schadensersatzan-
sprüchen gegen Arbeitnehmer und Dritte – Rück-
gewinnungshilfe – Erkenntnisgewinn durch Unter-
suchungshaft und Durchsuchung/Beschlagnahme

Dr. André Große Vorholt

– leitet die Luther-Fachgruppe “Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht” sowie
den Standort München

– Sein Tätigkeitsbereich umfasst
neben der Verteidigung von
Beschuldigten und der Vertretung
von Unternehmen in Ermittlungs-
verfahren die präventive Beratung
von Unternehmen zur Vermeidung
und Reduktion wirtschaftsstraf-
und ordnungswidrigkeitenrechtli-
cher Risiken. 

– Autor zahlreicher Publikationen,
unter anderem des 2010 in der 
3. Auflage erscheinenden Werkes
„Wirtschaftsstrafrecht“. 
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RA FAArb FAGewRS Prof. Dr. Kurt Bartenbach (CBH Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner), Köln

Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (Know-how) 
im Arbeitsverhältnis

24.06.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb und FAGewRS

1. Begriff des Kow-hows

2. Kow-how-Schutz während des Arbeits-

verhältnisses

– allgemein arbeitsvertragliche Verschwiegenheits-
pflicht

– gesetzlicher Schutz
– vertraglich erweiterte Verschwiegenheitspflicht

3. Kow-how-Schutz nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses

– gesetzlicher Schutz: arbeitsvertraglicher und
wettbewerbsrechtlicher Schutz

– Inhalt und Schranken bei Vereinbarung nach-
wirkender Verschwiegenheitspflicht

4. Ansprüche des Arbeitgebers

5. Gerichtliche Durchsetzung

– Rechtswegzuständigkeit
– Antragsformulierung
– Darlegungs- und Beweislast

Prof. Dr. Kurt Bartenbach

– Lehrbeauftragter an den Univer-
sitäten zu Köln und Düsseldorf

– Dozent an der FernUniversität-
Hagen im Rahmen der Patent -
anwaltsausbildung

– Vorsitzender des Fachausschusses
für Erfinderrecht der GRUR

– Autor zahlreicher Standard-
Kommentare zum Gewerblichen-
Rechtsschutz, insbesondere zum
Arbeit nehmererfindungsrecht

RA Prof. Dr. Axel Nordemann (Boehmert & Boehmert), Berlin

Urheberrecht in der mittelständischen Anwaltspraxis

30.06.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAUrh

1. Die Kanzlei  

– Mandatsstruktur 
– Spezialisierung: nach Rechtsgebiet – nach

Markt
– angrenzende Rechtsgebiete  
– Tätigkeitsverteilung
– Honorar

2. Beratungspraxis  

– Vertragsberatung
– Erbrecht
– Verwertungsgesellschaften 
– strategische Beratung
– vorsorgliche Beratung: urheberrechtlich geschütz-

te Leistung – urheberrechtlich relevante oder
urheberrechtsfreie Handlung – betroffenes Recht
– zeitliche Schranke des Urheberrechts –Schutz-
umfang – von Nutzungsrechtseinräumung 
er fasst?  – gesetzlich erlaubte Handlung –
Aktivlegitimation – Passivlegitimation 

3. Streitige Tätigkeit  

– Ansprüche
– prozessuale Möglichkeiten 
– Gerichtsstand 
– Darlegungs- und Beweislast  
– taktische Überlegungen  

4. Pirateriebekämpfung  

– Aktiv: Grenzbeschlagnahme – Verletzungen im
Internet 

– Verteidigung gegenüber einer Abmahnung:
Unterlassungserklärung abgeben, Einstweilige
Verfügung ergehen lassen oder ausstreiten? –
Beschränkung der Abmahnkosten auf 100,00 €

Prof. Dr. Axel Nordemann

– Partner der Kanzlei
– spezialisiert auf das Marken-,

Wettbewerbs- und das Urheber-
recht einschließlich des Rechtes
der elektronischen Medien

– Co-Herausgeber des Kommentars
»Framm/Nordemann, Urheber-
recht« (Kohlhammer Verlag: 
10. Auflage 2008)
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Immobilien

RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), Karlsruhe

Rechtsprobleme der vermieteten Eigentumswohnung
Schnittstelle Miet- und Wohnungseigentumsrecht, ein lösbares Konfliktfeld?

11.02.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

Thomas Hannemann

– Herausgeber und Mitarbeiter:
Münchener Anwaltshandbuch
Wohnraummietrecht, Münchener
Prozessformularbuch Mietrecht
und Beck’sches Formularbuch
Mietrecht (alle: C.H.Beck) u.a.
Bücher

– Mitherausgeber: NZM – Neue
Zeitschrift für Miet- und Woh-
nungsrecht (C.H.Beck)

– Vorsitzender des Geschäftsführen-
den Ausschusses der ARGE
„Mietrecht und Immobilien“
und Mitglied der ARGE „Bau-
und Immobilienrecht“ beim
Deutschen Anwaltverein 

1. Konfliktsituation zwischen Wohnungs ei-

gentums- und Mietrecht                        

2. Mietvertragsabschluss trotz Vermie tungs-

beschränkungen                    

3. Betriebskostenumlage und –abrechnung

mietrechtliche Folgen des § 16 Abs. 3 WEG
4. Wohnungseigentumsrechtswidrige Ein-

 räumung von Gebrauchsrechten          

– Verhältnis Eigentümergemeinschaft/vermietender
Eigentümer                    

– Verhältnis vermietender Eigentümer/Mieter                            
– Verhältnis Eigentümergemeinschaft/Mieter                
– Verhältnis Mieter/vermietender Eigentümer    

5. Willensbildungen der Eigentümer über

bauliche Veränderungen und die Dul-

dungspflicht des Mieters 

6. Die Versorgungssperre

7. Mängel im Gemeinschaftseigentum                 

8. Anpassungsklauseln an wohnungseigen-

tumsrechtliche Bindungen                  

9. Der Umwandlungsfall 

– Aufteilungsprobleme („Um wand lungsfalle“)                   
– Vorkaufsrecht des Mieters          
– Besonderheiten bei der Kündigung des Erwerbers  

A. Mieterhöhung

1. Mietspiegel und Einfamilienhaus

2. Beifügung des Mietspiegels bei Erwerb

gegen Gebühr – Internet

3. Abweichung der Wohnfläche

Berechnung der Fläche – öffentlich-rechtliche Nut-
zungsbeschränkung  – ausgebautes Dachgeschoss –
Hobbyraum – anwendbare Normen (2. BV –
Wohn flächenVO – DIN 283) – Vereinbarung der
Wohnfläche – zugesicherte Eigenschaft – konklu-
dent? – Anwendbarkeit der 10% Spanne bei
geringerer Wohnfläche?

4. Anwendbarkeit der sog. Freien Spanne

neue Rechtsprechung des BGH – derzeitiger
Erfahrungsstand der 14. Kammer

5. Zuschlag bei unwirksamer Schönheitsre-

paraturenklausel

Entgeltcharakter – bei ehemals preisgebundenem
Wohnraum? (Kostenmiete)

6. Zustimmung bei einmaliger Zahlung?

B. Schönheitsreparaturen

– wirksame Klauseln 
– unwirksame Klauseln 
– Farbwahl und AGB 
– Fachhandwerker (AGB) 

– Anspruch des Mieters nach Durchführung bei
unwirksamer Klausel 

– Durchführungs-AGB „Weisseln“

C. Gesellschaft bürgerlichen Rechts

– das sog. GBR-Modell 
– § 899 a BGB neu
– Eigenbedarf für einen nachträglich hinzugetrete-

nen Gesellschafter
– Erwerb durch die Gesellschaft selbst
– Umgehung der Sperrfrist des § 577 a BGB

D. Sonstiges

– Sperrfrist bei auswärtiger Haushaltshilfe?
– Anfechtung /Kündigung bei unrichtiger Selbst-

auskunft
– Verwertungskündigung und Abriss
– Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist

über einen Monat hinaus
– Klageerweiterung nach Abschluss der ersten

Instanz
– Beweiswürdigung bei unvereidigtem und verei-

digtem Zeugen
– Verkündung der Urteils – Verlesen der Entschei-

dungsgründe?

Wolfgang Schuldes

Vorsitzender der Berufungskammer
für Mietrecht am LG München I

VRiLG Wolfgang Schuldes, München

Mieterhöhung, Schönheitsreparaturen und Sonstiges

15.04.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet
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→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20

RAuN Dr. Michael Schultz (Schultz und Seldeneck), Berlin

Gewerberaummietrecht aktuell

19.05.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

Dr. Michael Schultz

– spezialisiert auf gewerbliches
Mietrecht und rechtliche Due
Diligence bei Immobilien -
verkäufen

– Mitherausgeber der “NZM”
– zahlreiche Veröffentlichungen

zum gewerblichen Mietrecht

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Spezialseminar: Gewährleistungsrecht des Bauvertrags 
nach BGB und VOB/B

22.04.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Anhand der obergerichtlichen Rechtsprechung werden
aktuelle Fragen zur Gewährleistung des Auftragneh-
mers diskutiert. Behandelt werden unter anderem

1. Neueste AGB-Rechtsprechung

2. Geltungsvoraussetzungen und Privilegie-

rung der VOB/B vor und nach dem FoSiG

3. Abgrenzung Werkvertrag – Werkliefe-

rungsvertrag

4. Mängeldefinition, Schallschutzrechtspre-

chung, Gewährleistungsfolgen bei Lei-

stungsänderung durch Auftraggeber und

Architekt, Änderung technischer Regeln

5. Prüfungs- und Hinweispflicht des Auftrag-

 nehmers

6. Inhalt und Voraussetzungen der Mängel-

rechte, neue Rechtsprechung zur Fristset-

zung

7. Haftungsverteilung und Rückgriffsmög-

lichkeiten bei Mängelverursachung durch

mehrere Beteiligte

8. Mängelrechte des Auftraggebers bei

eigener Mitverantwortung

9. neue Rechtsprechung zum Unverhältnis-

mäßigkeitseinwand und zur Leistungs-

verweigerung nach § 648 a BGB

10. Vorteilsausgleich, Sowiesokosten, neue

Rechtsprechung zum Nutzungsentgelt

bei Neuherstellung

11. Verjährungsfragen.

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

RA Dr. Mark von Wietersheim, Berlin

Vom Bedarf zur Vergabe 
Workshop für die gesamthafte Betreuung von Vergabeverfahren mit einführenden Referaten

05.05.2010: 10:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau und FAVerw

Workshop für Anwälte, 

die gelegentlich Vergabeverfahren betreuen oder erst-
mals mit Vergaberecht befaßt sind.

Teilnehmer

maximal 15, in drei Gruppen aufgeteilt

Dr. Mark von Wietersheim

– berät in vergaberechtlichen Fra-
gen mit Schwerpunkt Bauverga-
berecht

– ist ein erfahrener Referent mit
zahlreichen Veröffentlichungen

– Lehrauftrag an der FH Osna-
brück

– Geschäftsführer des forum 
vergabe e.V.

– bis 2009 als Syndikus-Anwalt
für die Deutsche Bahn AG tätig

Ziele

1. Einarbeiten in Grundsätze des Vergabe-

rechts

2. Durchspielen wichtiger Punkte eines Ver-

gabeverfahrens:

– Erfassen des Bedarfs
– Entscheidung über das Vergabeverfahren
– Prüfen der Vergabeunterlagen
– Prüfen von Angeboten
– Ausschluß von Bietern
– Verfassen von Verfahrensrügen
– Umgang mit Verfahrensrügen
– Einleitung eines Nachprüfungsverfahren

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder:
€ 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)

– für Nicht mitglieder: 
€ 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)

1. Neueste Rechtsprechung zu Formvor-

schriften – insbesondere 

Übersicht über die neueste Rechtsprechung –
Verspätete Annahmeerklärung: noch immer ein
Schrift formproblem! – Wann sind bei Änderungen
der Bauausführung /Ausstattung förmliche Nach-
tragsvereinbarungen notwendig? – Lösung durch
qualifizierte salvatorische Klausel? – Wann müs-
sen gewerbliche Mietverträge notariell beurkundet

werden?
2. Transparenzgebot und AGB-Problematik-

zu ausgewählten Themen

Transparenzgebot und DIN-Vorschriften/Fläche –
Transparenzgebot und DIN-Vorschriften/
Instandsetzung – Transparenzgebot und Verwal-
tungskosten – Transparenzgebot und Centermana-
gerkosten – Transparenzgebot und Öffnungszeiten
– Zulässigkeit von Instandsetzungs- und Instand-

Forts.: bitte wenden 
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→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20

8 Jahre nach Inkrafttreten des neuen

Schuldrechts 

ist insbesondere das neue Kaufrecht stark von der
Rechtsprechung des BGH sowie des EuGH geprägt,
die in jüngerer Zeit auch den Gesetzgeber zu Reaktio-
nen veranlasst hat. Das betrifft in besonderem Maße
auch den Einfluss des europäischen Richtlinienrechts
auch auf alltägliche Rechtsfälle sowie AGB-rechtliche
Fragen. So liegen dem EuGH erneut Kernfragen des
deutschen Kaufrechts vor. Auch viele wichtige Detail-
fragen, die für die Praxis von allerhöchster Relevanz
sind, wurden in jüngster Zeit höchstrichterlich geklärt.
Das Seminar hat, auf der Basis der nunmehr weitge-
hend geklärten Dogmatik des vereinheitlichten Lei-
stungsstörungsrechts, sowohl den bisherigen Stand der
Rechtsprechung wie auch die aktuellsten Entwicklun-
gen in diesem Bereich zum Gegenstand.

1. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis: Die

Abstraktion des „Gewährleistungs-

rechts“ und ihre Folgen für die Praxis

Die Pflichtverletzungsdogmatik – Die Abgren-
zung der Schadensarten und ihre praktischeBedeu-
tung – Verschuldensabhängige und verschuldens-
unabhängige Haftung – Mangelfolgeschäden und
Verspätungsschäden

2. Einzelheiten des Gewährleistungsrechts

Fehlerbegriff (§ 434 BGB) – Zeitpunkt des Man-
gels – Beweisfragen – Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie und ihr Verhältnis zu vertragli-
chen Gewährleistungsbeschränkungen – Möglich-
keiten und Grenzen vertraglicher Begrenzung der
Gewährleistung

3. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB)

Inhalt, insbes. Bedeutung des Erfüllungsorts –
Ein- und Ausbaukosten im Rahmen der Nacher-
füllung – Kosten und Diagnoserisiken – Unbe-
rechtigte Nacherfüllungsverlangen – Der Vorrang
der Nacherfüllung und die Konsequenzen im Falle
der Vereitelung – Nacherfüllung, Nutzungsersatz

4. Verjährung und Konkurrenzen

5. Kernprobleme der Vertragspraxis und

Lösungsvorschläge

Der Einfluß des Europarechts: Richtlinienkonfor-
me und “richtlinienorientierte” Auslegung der §
433 ff BGB: Streitpunkte und praktische Rele-
vanz – Aufwendungsersatz und Schadensersatz –
Teilweise Mangelhaftigkeit / Teilunmöglichkeit –
Möglichkeiten vertraglicher Haftungsbeschränkun-
gen– AGB-Probleme im privaten und im kauf-
männischenGeschäftsverkehr – Garantien(§§ 443,
477 BGB) – Verbrauchsgüterkauf: DiePrivilegie-
rung des Verbrauchers und ihre Grenzen– Liefe-
ranten- /Herstellerregress (§§ 478 f BGB)

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Gewährleistungsrecht aktuell 
Kaufrecht, Werkvertragsrecht

23.04.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

RA David Holt, Solicitor (Bates Wells & Braithwaite), London

Grundzüge des englischen Vertragsrechts
Eine vergleichende Darstellung

14.07.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

1. Zustandekommen von Verträgen

2. Nebenreden und vorvertragliche Äuße-

rungen

3. Auslegung

4. Kaufverträge

5. Dienstverträge, Werk- und Werkliefe-

rungsverträge

6. Allgemeine Geschäftsbedingungen

– Einbeziehung 
– Inhaltskontrolle

David Holt LL.B.

– Partner in der englischen Sozietät
Bates Wells & Braithwaite.

– Seine Schwerpunkte liegen auf
dem Gebiet des Handels- und
Gesellschaftsrechts, insbes. dem
grenzüberschreitenden Rechtsver-
kehr zwischen Deutschland und
England.

– Gründer und erster Vorsitzender
des Deutschen Anwaltvereins in
Großbritannien

– Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Internationaler Rechtsverkehr im
Deutschen Anwaltverein

7. Ausschluss bzw. Einschränkung der Haf-

tung – Unfair Contract Terms Act 1977

– Freizeichnungsklauseln in AGBs 
– Freizeichnungsklauseln in AGBs oder in 

Individualabreden
8. Vertragsstrafen 

9. Leistungsstörungen

– Pflichtverletzung: Pflichtverletzungen im Kauf-
recht – Errechnung des Schadensersatzes

– „Frustration“
– Verjährung

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitglied des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs 

– Mitautor bei »Münchener Kom-
mentar zum BGB«, »Bamber-
ger/Roth« (beide: C.H. Beck),
»Staudinger« (Sellier/de Gruyter)
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Sicherheitsleistung  – Hinterlegung
Workshop für RAe und Mitarbeiter/Innen in Anwaltskanzleien

06.05.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Nicht nur die ordnungsgemäße Hinterlegung der Sicherheitslei-
stung sondern auch die Abwicklung nach Wegfall des Sicherungszwecks
kann viele Fragen aufwerfen – in diesem Seminar werden sie alle beant-
wortet.

1. Hinterlegungsverfahren

– Arten der Sicherheitsleistung
– Ordnungsgemäßer Antrag
– Einstieg in die Zwangsvollstreckung – und dann??

2. Hinterlegung zur Abwehr der Zwangsvollstreckung

– Ordnungsgemäßer Antrag
– Rangverhältnisse mehrerer Gläubiger
– „Freiklagen“ des hinterlegten Betrages

3. Sicherungsvollstreckung – Zugriff gänzlich ohne Leistung

der Sicherheit

4. Vollstreckung in hinterlegte Beträge

Scheungrab-Seminare

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin  zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzleimanagement 
– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung”, der Arbeitsgruppe “Juristenausbildung” und
– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (C.H.Beck)

Teilnahmegebühr für Scheungrab-Ganztags-Seminare

– für DAV-Mitglieder und Fachangestellte bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
Ganztagsseminar: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90) | Halbtagsseminar: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

– für Nichtmitglieder und Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
Ganztagsseminar: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)  | Halbtagsseminar: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis

In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto 
Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

22.06.2010: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

1. Grundlagen und Folgen der Zwangsvollstreckung – insbe-

sondere Forderungspfändung

Titel, Klausel, Zustellung: was noch ist wichtig?! – Vollstreckung mit
mehreren vollstreckbaren Ausfertigungen desselben Titels

2. Ordnungsgemäße Bezeichnung der Par teien und der zu

pfändenden Forderungen

3. Rangfragen

Vorläufiges Zahlungsverbot: Fristberechnung – Umfang der Rang-
wahrung – Ruhendstellen der
Pfändunge 

4. Die Bank als Drittschuldnerin

Kontoauszüge für den Gläubiger – Pfändung in Dispo, Und-Konten,
Oder-Konten, Konten für mehrere Berechtigte, Sparbücher, Bauspar-

verträge, Girokonten, Dispokredit ... – Zugriff auf Schließfächer –
Verrechnungsbefugnisse der Bank – Vorrats- und Dauerpfändung –
Pfändungsschutz bei Sozialleistungen

5. Schuldner– und Gläubigermöglichkeiten zur effektiven

Durchsetzung der eigenen Ansprüche: §§ 765 a ZPO ff.

6. Gekonnte Informationsbeschaffung – Umfang der Dritt-

schuldnererklärung

Folgen und Probleme bei Nichtabgabe? – Klagemöglichkeiten?
7. Pfändung von Lebensversicherungen, Riester & Rürup:

Auswirkungen des Ge setzes zur Sicherung der Alters -

vorsorge

Forts. nächste Seite oben →









Schultz, Gewerberaummietrecht aktuell [ 11 ] 19.05.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Keldungs, Umgang mit Bausachverständigen-Gutachten [ 12 ] 09.06.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Huber, Probleme und Rechtsprechung: ZPO 1. Instanz [ 12 ] 19.03.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Gewährleistungsrecht aktuell [ 13 ] 23.04.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holt, Grundzüge des englischen Vertragsrechts [ 13 ] 14.07.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Vertragliche u. außervertragliche Schuldverhältnisse [ 14 ] 23.07.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schüren, Fremdfirmenpersonal im Unternehmen [ 14 ] 18.03.10: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 1)

Holbeck, Grenzsituationen des Arbeitnehmers und ... [ 15 ] 07.05.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Annuß, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht [ 15 ] 15.06.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Sicherheitsleistung  – Hinterlegung [ 16 ] 06.05.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 2)

Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto [ 16 ] 22.06.10: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)

Scheungrab, Gebührenmanagement im Familienrecht [ 17 ] 23.06.10: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)
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Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder bzw. Sonderpreis (s. S. 16) / für Nichtmitglieder

Anmeldeformular: Seite 2

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 18) an für folgende/s Seminar/e:   

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift



Tremml/Karger/Luber, Der Amtshaftungsprozess
Amtshaftung, Notarhaftung, Europarecht
Vahlen Verlag München, 2009, 3. Aufl., 367 Seiten, 
40 Euro, ISBN 978-3-8006-3577-1

Eigentlich ist „Der Amtshaftungs-
prozess“ schon in der dritten Auflage
ein Klassiker, den man nicht mehr be-
sprechen müsste. Das Buch gibt auf
knapp vierhundert Seiten einen guten,
präzisen Überblick über die Materie. 

Die gewonnenen Kenntnisse dienen
nicht nur dazu, selbst einen Haftungs-
prozess zu führen. Vielmehr erleichtern
sie den Umgang und die Sachdiskus-
sion mit Behörden. So reagieren deren Vertreter sehr sensibel darauf,
wenn man sie bittet, die besprochene Materie unter haftungsrechtli-
chen Gesichtspunkten zu überdenken. So liegen nützliche Effekte in
der Beschleunigung, der Flexibilisierung oder der Verrechtlichung der
Vorgänge.

Worum geht es im Einzelnen: Zunächst erhält der Leser einen Überblick
über die Amtshaftung im System der staatlichen Ersatzleistungen, so-
dann über die materiellen Erfolgsaussichten eines Amtshaftungspro-
zesses, die prozessuale Durchsetzung des Amtshaftungsanspruchs,
praxisrelevante Fallgruppen des Amtshaftungsprozesses, den europäi-
schen Amtshaftungsprozess, den Regressprozess und schließlich den
Notarhaftungsprozess.

Das Buch macht das Arbeiten leicht. Es ist klar gegliedert und vom Um-
fang für die Stofffülle sehr übersichtlich gegliedert. Eine Vertiefung des
Stoffs ist jederzeit durch geeignete Fundstellen möglich. Allein das Li-
teraturverzeichnis umfasst achtzehn Seiten. Der Anmerkungsapparat
enthält ca. dreitausend Einträge, die echte Arbeitshilfen sind.

Besonders erfreulich ist das Kapitel über das europäische Amtshaftungs-
recht. Dieser Teil umfasst zwar (erst) dreißig Seiten des Buches. Allerdings
lernt man die Grundstrukturen des europäischen Haftungsrechtes ken-
nen und kann auch Rückschlüsse auf die Entwicklung des nationalen
Rechts ziehen.

Auch der Teil über die Notarhaftung ist mit knapp vierzig Seiten sehr
komprimiert ausgefallen. Dieser Überblick reicht aber aus, um die ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder des Notars und ihre Abgrenzung zum an-
waltlichen Handeln kennen zu lernen. Und das scheint angesichts
jüngerer „Fälle“ in diesem Bereich dringend nötig. Denn der Anwalt
muss als (Interessen-) Vertreter seiner Partei darauf achten, dass der
Notar die Interessen der Partei bei der Ausübung seiner Tätigkeit genü-
gend berücksichtigt. Hier sind verschiedenste Fallgruppen tangiert, die
im Buch sehr anschaulich dargestellt werden.

Die Hoffnung allerdings, dass die Kenntnis um die Haftung der Amt-
sträger die eigene des Anwalts mildert, dürfte durch die Lektüre keine
Nahrung erhalten. Die Haftungsprivilegien der Amtsträger sind bekannt
und der BGH hat Anwälte spätestens mit dem Urteil vom 18.12.2008,
IX ZR 179/07 jeglicher Illusion einer subsidiären Haftung für Rechts-
fehler des Gerichts beraubt. 

Fazit: „Der Amtshaftungsprozess“ darf in keiner Anwaltsbibliothek 
fehlen. Die Verfasser sind hervorragende Kenner der Materie und l
eiten den Leser höchst kompetent und mit viel Überblick durch diese
unübersichtliche Rechtsmaterie.

RA Michael Dudek, München

Burhoff (Hrsg.): Handbuch für das straßenverkehrs-
rechtliche OWi-Verfahren, ZAP Verlag, 2. Auflage 2009.
1499 + XL Seiten, Hardcover, mit CD. 
EUR 98,00, ISBN 978-3-89655-393-5.

Gelegentlich hinterläßt der Blick in ein Buch einen Eindruck von 
Unbehagen, so z.B. wenn man erkennt, was es alles auf einem 
bestimmten Spezialgebiet zu wissen gibt und daran nun die eigenen
Kenntnisse gemessen werden. Das von Burhoff herausgegebene und
mitverfaßte Werk zum straßenverkehrsrechtlichen OWi-Verfahren ist
so ein Fall. Wer dann allerdings das Handbuch nicht verschreckt zurück-
legt, sondern mit ihm zu arbeiten beginnt, bekommt ein angenehmes
Gefühl der Sicherheit, weil er zu praktisch allen Fragen dieses Rechts-
gebiets einen verläßlichen Ratgeber gefunden hat.

Neben dem ehemaligen Richter am OLG Hamm Detlef Burhoff, der seit
gut einem Jahr die Fronten gewechselt hat und nun als Kollege 
Mitglied der Rechtsanwaltskammer München ist, sind sechs weitere
Autoren aus Richterschaft und Anwaltschaft an dem Werk beteiligt.

Schon äußerlich macht der Band einen guten Eindruck: Hardcover, zwei
praktische Einmerkbändchen (leider keine Selbstverständlichkeit mehr
heute), dünnes, aber nicht zu dünnes Papier sowie eine Schriftgröße,
die auch längeres Arbeiten nicht zu einer Qual für die Augen werden
läßt. Positiv auch, daß ein etwas kleineres Format (ca. DIN A5) gewählt
wurde. Das immer beliebter werdende Lexikon-Format ist zwar sehr
repräsentativ, hat aber für den Benutzer doch einige Nachteile, wie 
z.B. eine höhere Anzahl von Zeichen pro Zeile, die das Lesen nicht 
gerade leichter macht, oder aber Erschwernisse, wenn einmal etwas
kopiert werden soll.

Auch von der optischen Gliederung her, überzeugt das Werk: Vielfach
findet sich nach jedem Stichwort ein Kasten, der „Das Wichtigste in
Kürze“ enthält. Danach werden spezielle Literaturhinweise gegeben.
Schließlich wird das Thema gut gegliedert dargestellt, wobei, je nach
Bedarf, auch Übersichten, Checklisten und Muster angeboten werden.
Verweise auf andere, verwandte Themen verknüpfen die einzelnen
Stichworte miteinander. Besondere Tips sind grau unterlegt und fallen
so gut ins Auge. Durchgehende Randziffern erleichtern das Zitieren.

Befremdlich für ein „Handbuch“ ist der üblicherweise Lexika vorbe-
haltene alphabetische Aufbau, jedoch könnte ein Werk mit diesem
Zuschnitt mit gutem Recht auch als Lexikon tituliert werden. Von der
Darstellung des Stoffes her ist der Band als eine alphabetische, jedoch
miteinander koordinierte Aufsatzsammlung zu charakterisieren, die auf
die Bedürfnisse des Praktikers, vor allem aber des Verteidigers, abge-
stimmt ist (so findet sich bei geeigneten Stichworten auch ein Abschnitt
„Hinweise für den Verteidiger“). Nach einer kurzen Gewöhnungsphase
kommt man hiermit ausgezeichnet zurecht.

Wichtige und umfangreiche Themen sind, um die Übersichtlichkeit zu
wahren, in mehrfache Stichworte unterteilt, so z.B. der Komplex
„Rechtsbeschwerde“. Dabei findet sich am Anfang immer ein ein-
führendes Stichwort, von Burhoff „Verteilerstichwort“ genannt 
(hier: „Rechtsbeschwerde, Allgemeines“). Mit diesem Aufbau läßt sich

Westschwabing: : Schwere-Reiter-Straße
Eine Hommage an Francois Villon und seine
„Die Ballade an die Gehängten”?

Gern: Waisenhausstraße
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gut arbeiten, zumal von überzogenen, lexi-
kontypischen Verweisungen zugunsten einer
wohldosierten Mehrfachdarstellung des Stof-
fes an jeweils gegebener Stelle abgesehen
wurde. Mag auch der eine oder andere solche
Wiederholungen als unnötig ansehen, so re-
duziert diese Technik doch das Risiko erheb-
lich, etwas Maßgebliches zu übersehen; auch
prägt sich hierdurch das vermittelte Wissen
besser ein.

Zum Inhalt soll an dieser Stelle die Aussage
genügen, daß das Handbuch praktisch alle
wichtigen Themen
enthält. In der zwei-
ten Auflage wurden
die Stichworte natür-
lich aktualisiert, z. T.
auch erheblich erwei-
tert. Auch wurden
aufgrund von Anre-
gungen aus dem Le-
serkreis Ergänzungen 
vorgenommen, so
daß einige Stichworte neu sind: Alkoholverbot
für Fahranfänger, sonstige Regelfälle des Fahr-
verbots, Meßverfahren und Auswertung eines
Fahrtenschreibers bei Geschwindigkeitsüber-
schreitung, Ladungssicherung sowie LKW-Maut
(jeweils mehrere Stichwörter), Mobil- oder Au-
totelefon im Straßen-verkehr, Sicherheitsgurt
(OWi), Überqueren eines Bahnübergangs trotz
Warnlicht. Literatur und Rechtsprechung 
wurden bis August 2008 berücksichtigt.

Das Buch wendet sind vor allem an Rechtsan-
wälte, es hat jedoch auch im richterlichen Be-
reich Interesse und gute Aufnahme gefunden.
Wer allerdings mit dem Gebiet der Ordnungs-
widrigkeiten bisher noch nicht viel zu tun
hatte, tut sich schwer, mit diesem Werk in die
Materie einzudringen. Dies müßte nicht so
sein, auch wenn Anfänger gewiß nicht zur
primären Zielgruppe des Bandes gehören und
eine einführende systematische Darstellung
bevor-zugen werden. Ein „Fahrplan“ mit einer
Auflistung aller Stichworte, die man für eine
erste Einführung in das Gesamtgebiet
„(straßenverkehrsrechtliches) OWi-Verfahren“
lesen sollte, und zwar unter Angabe der Rei-
henfolge, könnte den Zugang erheblich er-
leichtern. Auch eine Aufstellung „OWi-Prä-
senzwissen“ könnte den Nutzen des Bandes
noch weiter steigern. Hier wären all jene Stich-
worte anzugeben, die man, zumindest
überblicksweise, parat haben sollte, um auf
unvermittelt auftretende Situationen, die eine
sofortige Reaktion erfordern, souverän und
richtig antworten zu können — auch wenn
der konkrete Fall eine solche Wendung nicht
unbedingt vermuten läßt. Als Beispiel sei hier
nur die Richterablehnung genannt.

Die beigegebene CD enthält eine Sammlung
aller Muster und Checklisten sowie einschlä-
gige Gesetzestexte. Es scheinen jedoch einige 

Dateien zu fehlen, zu denen Links in den 
Normen gesetzt sind. So sucht man z. B. das
„Muster eines Internationalen Führerscheins
nach dem Übereinkommen über den Straßen-
verkehr vom 8. November 1968“ bei Anlage
8c FeV vergeblich. Ganz allgemein wäre es
schön, wenn eine CD stets auch den komplet-
ten Buchtext enthält, um die Vorzüge von 
gedrucktem Werk und Arbeit am PC kombi-
nieren zu können. Von der Speicherkapazität
her ist das normalerweise kein Problem, ggfs.
könnte man sogar noch weitere Extras (z. B.
[unveröffentlichte] Urteile etc.) unterbringen.

Hier muß aber of-
fenbar erst ein ge-
nerelles Umdenken
der juristischen Ver-
lage (nicht nur ZAP
und dieses Werk
sind hier gemeint!) 
einsetzen, die die-
sen Service wohl
wegen der Konkur-
renz zu eigenen 

Online-Datenbanken heute noch vielfach ab-
lehnen. Solche Ängste sind jedoch unbegrün-
det, da den Online-Angeboten immer ihre
unschlagbare Aktualität bleiben wird.

Abschließend läßt sich feststellen, daß dieses
Handbuch, obwohl es erst in zweiter Auflage
vorliegt, das Zeug zu einem Standardwerk hat
und in keiner juristischen Bibliothek fehlen
darf, wenn straßenverkehrsrechtliche OWi-
Fälle bearbeitet werden. Und wenn tatsächlich
einmal eine Frage offen bleibt, so sollte man
das Angebot des Herausgebers annehmen
und ihm Fragen und Anregungen, aber auch
Bedenken und Kritik per E-Mail unter OWi-
Handbuch@burhoff.de mitteilen.

RA Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, 
München
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I. Maxburg: Karolina Fesl
Maxburgstr. 4 /C, Zi. 142, 80333 München
Montag bis Freitag 8.30-12.00 Uhr

Telefon 0 89. 295 086
Telefondienst 9.00-11.30 Uhr
Fax 089. 291 610-46
E-Mail geschaeftsstelle@ 
muenchener.anwaltverein.de
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II. AnwaltServiceCenter: 
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Prielmayerstr. 7 /Zi. 63, 80335 München
Montag bis Freitag 8.30-13.00 Uhr

Telefon 089. 558 650
Telefondienst 9.00-12.30 Uhr
Fax 089. 55 027 006
E-Mail info@
muenchener.anwaltverein.de
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Bildnachweise:

→ Fotostrecke „Botschaften“, Helmut Winkler

→ Kultur | Rechtskultur „München: im Licht des

neuen Stils“

alle Abbildungen der Fassaden © München Verlag,

mit freundlicher Genehmigung.

Abbildung Muellersches Volksbad (Nr. 171) 

Fotograf: A. Mueller, mit freundlicher

Genehmigung Tourismusamt München

„Zlín“

Vladimír Karfík, Verwaltungsgebäude des 

Bat'a-Konzerns, Nr. 21, Zlín, 1938

© STUDIO BRUNER-DVORáK/MUMB - 

MUSEUM DER STADT BRÜNN

„Karfunkelstein und Seide“

Foto: Archäolog. Staatssammlung

Alter Nördlicher Friedhof: Die Botschaft ist wohl nur für Eingeweihte
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Pro Justiz

Gewaltenteilung und Menschenrechte

In mehreren deutschen Städten haben sich bereits vor einiger Zeit 
Menschenrechtszentren (MRZ) gebildet, die sich unterschiedliche
Schwerpunkte für ihre Arbeit gegeben haben, so zum Beispiel in 
Nürnberg – Lateinamerika, in Cottbus – die Aufarbeitung des DDR 
Unrechts und in Karlsruhe – Migrantenbetreuung.

Das MRZ in Potsdam besteht
seit 1994 (Gründungsdirek-
tor: Prof. Dr. Eckart Klein) und
ist heute ein zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung der
Universität Potsdam (Näheres
unter http://www.uni-pots-
dam.de/mrz). Es dient der För-
derung von interdisziplinärer
Forschung, Lehre und Weiter-
bildung sowie der Politik-
beratung in Fragen der Men-
schen-rechte und kooperiert
dabei in vielfältiger Weise mit den Fakultäten der Universität Potsdam.
Seit dem 1. November 2009 ist Prof. Dr. Andreas Zimmermann, LL.M.
(Harvard), Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere
Staatsrecht, Europa- und Völkerrecht sowie Europäisches Wirtschafts-
recht und Wirtschaftsvölkerrecht, Direktor des MRZ. Das MRZ führt re-
gelmäßig Konferenzen durch und gibt eigene Publikationen heraus.
Seine interdisziplinäre, auf Menschenrechte konzentrierte Bibliothek
ist Teil der Universitätsbibliothek.

Besonders eindrucksvoll dokumentiert die Schriftenreihe des MRZ 
dessen thematische Arbeit. Verlegt wird die Reihe im BWV Berliner
Wissenschaftsverlag. Aktuell wurde im letzten Jahr Band 32 von 
Axel Honneth, Beendigung menschenrechtlicher Verträge, Rechtliche
und faktische Schranken, aufgelegt. Diese Veröffentlichung steht im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Thema und Titel des Buches,
auf das ich Sie heute hinweisen möchte, auch wenn es bereits im Jahre
2006 erschienen ist. Es handelt sich um Band 27 der Schriftenreihe,
eine Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel „Gewaltenteilung und
Menschenrechte“. Der Klappentext gibt nähere Auskunft über die 
Zielrichtung des Buches:

„Baron de La Brède et de Montesquieu, universal gebildeter Rechtsge-
lehrter und Philosoph, war bereits zu Lebzeiten ein weit über die Grenzen
Frankreichs hinaus anerkannter Autor. Vor allem seine Ideen von der Ge-
waltenteilung haben das Staatsverständnis nachhaltig geprägt. Sie sind zu
einem festen Grundsatz des modernen Verfassungsstaates geworden und
haben wesentlich dazu beigetragen, Freiheit zu sichern. 
Divergierende Auffassungen besonders hinsichtlich der Steuerungs-
funktionen des Staates haben in einer Reihe von Ländern zu unter-
schiedlichen Ausprägungen des Gewaltenteilungsgrundsatzes geführt.
Die daraus stetig entspringenden Herausforderungen betreffen For-
men der Kooperation staatlicher Gewalten ebenso wie die damit 
verbundene Übertragung von Hoheitsgewalt im Mehrebenensystem,
die wiederum Fragen der demokratischen Legitimation und der 
gerichtlichen Kontrolle aufwirft. 
Der vorliegende Band nimmt den 250. Todestag Montesquieus zum
Anlass, die Auswirkungen seiner Lehre auf den heutigen Freiheits- und
Menschenrechtsschutz zu erörtern. Die Spannweite der Beträge reicht
dabei von der Idee der Freiheit bei Montesquieu und dem Verhältnis
von Demokratie und Gewaltenteilung über den Gesetzesvorbehalt in
Menschenrechtsverträgen und die Gewährleistung von Gerichtsschutz
bis hin zu den menschenrechtlichen Anforderungen an die Struktur
der drei Gewalten, einer rechtsvergleichenden Untersuchung der 

gewaltenteilenden Strukturen im Notstand und der Bedeutung inter-
nationaler Menschenrechtsschutzinstanzen für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung.“

Was theoretisch klingt, wird in den einzelnen Beiträgen sehr konkret
auf den Punkt gebracht. So formuliert beispielsweise Winfried 
Bausback am Ende seines Beitrages mit dem Titel „Menschenrechtliche
Anforderungen an die Struktur und Organisation von Legislative, 
Exekutive und Judikative“ folgende Thesen:

„12. Die Exekutive wird durch die Menschenrechte vor allem in ihrem
inhaltlichen Handeln beeinflusst. Organisatorisch folgt aus den
politischen Partizipationsrechten aber, dass auch zwischen der
Exekutive und den Bürgern ein Verantwortungszusammenhang
besteht (Vgl. nur Art. 21 Abs. 3 AEMR, Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte).

13. Die Periodizität der Wahlen begrenzt neben der Legislative auch
die Kompetenz der Exekutive in zeitlicher Hinsicht.

14. Die Menschrechtsordnungen enthalten keine positive inhaltliche
Bestimmung  zwingend der Exekutive zuzuordnender Kompe-
tenzen. Negativ wird der Kompetenzbereich der Exekutive 
aber mitbestimmt durch die Vorgaben an die Judikative und 
Legislative.

15. Nur ein gewaltenteilig aufgebauter Staat vermag die menschen-
rechtlichen Vorgaben zu verwirklichen. Als Ausfluss verschiedener
Menschenrechte hat deshalb das Postulat der Gewaltenteilung 
heute auch völkerrechtlich Inhalt.“

Diese Thesen wirken zwar staatstheoretisch, könnten aber völker-
rechtlich unter Umständen eine Intervention der Staatengemeinschaft
in ein Land rechtfertigen, das gegen sie verstößt. Und das ist ja nun
eine sehr konkrete Auswirkung für alle, die davon betroffen sind.

Allerdings muss man fragen, welcher Abgeordnete des Bundestages,
welches Mitglied eine Landes- oder Bundeskabinetts sein Handeln und
seine Gesinnung einem Test nach diesen „allgemeinen völkerrecht-
lichen Postulaten“ unterziehen lassen wollte.

Offensichtlich wird beim Blick in die weite Welt mit einem anderen
Maßstab gemessen, als ihn unsere Politiker an die eigene Praxis 
anlegen. Was das für uns praktisch bedeutet, kann man schon aus der
Überschrift der Einleitung des nächsten Kapitels ersehen: „Notstand
als Stunde der Exekutive“.

Der völkerrechtliche Rahmen der Untersuchung verweist direkt auf 
unsere innerstaatlichen Probleme zurück und lässt uns die Fragen 
und Aufgaben der nahen Zukunft erblicken: Wie sieht ein aktuelles
demokratisches Notstandsrecht aus? Sind wir bereit, die Menschen-
rechte institutionell durch eine funktionierende Gewaltenteilung 
zu schützen? Sind wir dazu derzeit überhaupt noch in der Lage? Ist
uns der Zusammenhang noch bewusst?

Der Berliner Wissenschaft Verlag verdient wie das Potsdamer MRZ
höchste Anerkennung für die Arbeit an und über diese Fragen. Meine
Empfehlung: Informieren Sie sich und kaufen Sie das Buch noch heute.

Gewaltenteilung und Menschenrechte
BWV Berliner Wissenschaftsverlag Verlag
Berlin, 2006, 226 Seiten, 29 Euro 
ISBN 978-3-8305-1207-4

Michael Dudek, Rechtsanwalt München
Vorsitzender Pro Justiz e.V.

Maxvorstadt: Lothstraße
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eigenen Malerfürsten: Franz von Stuck. Als
Müllersohn aus kleinen niederbayerischen
Verhältnissen machte Stuck mit viel Talent
und noch mehr PR-Geschick eine steile
Karriere und verwendete große Teile seiner
Honorare auf seine Selbstinszenierung.
Uns ist dadurch ein prachtvolles Jugend-
stilensemble am Isar-Hochufer erhalten:
seine ganz auf Repräsentation abgestellte
Villa, die in den letzten Monaten be-
sonders leuchtete, zeigte sie doch im ehe-
maligen Atelier-Anbau eine Ausstellung
zu den so genannten „Tiffany-Girls“;
jenen Frauen, die die Jugendstil-Lampen

für die Tiffany Glass
Company entwarfen
und als Glaskünstlerin-
nen gestalteten.

Ein weiterer Jugend-
stil-Künstler wanderte
durch das München
jener Jahre, in Kutte
und barfuß: Karl Wil-
helm Diefenbach, kein
herausragender Maler,
aber wiederum ein ge-
wiefter Selbstdarsteller,
ein Guru der reformeri-
schen Bewegung, als
„Kohlrabi-Apostel“ be-
lächelter Vegetarier,
Friedenmahner und
Protagonist der Frei-
körperkultur – eine
Provokation sicherlich
für Bürger vom Schlage

eines Mann´schen Hieronymus und
schließlich auch für die Münchner Behör-
den, die dann 1888 vor dem Landgericht 
München II den ersten Nudistenprozess
Deutschlands gegen Diefenbach anstreng-
ten.

Ein Jahr zuvor hatte einer der ganz 
großen Stars des Jugendstil München in
Richtung Paris verlassen: Alfons Mucha. 

München leuchtet in Thomas Manns 
Novelle „Gladius Dei“, in der er seinen 
„Helden“ Hieronymus, einen modernen 
Eiferer im Stile Savonarolas, in den
Kampf gegen eine in seinen Augen zu
freizügige Madonnendarstellung schickt.
Bevor der Leser jedoch in die Enge der
geistigen Welt des Hieronymus gezogen
wird, darf er den Jubel Manns über einen
strahlend lichten Münchner Junitag erle-
ben. Sein Augenmerk gilt dabei nicht 
allein den jungen Künstlern, die den
Mädchen hinterher sehen, „diesem 
hübschen, untersetzten Typus mit den
brünetten Haarban-
deaux, den etwas zu
großen Füßen und
den unbedenklichen
Sitten“. 

Er schwärmt von den 
Fassaden: „Manchmal
tritt ein Kunstbau aus
der Reihe der bürger-
lichen hervor, das Werk
eines phantasievollen
jungen Architekten,
breit und flachbogig,
mit bizarrer Ornamen-
tik, voll Witz und Stil.
Und plötzlich ist
irgendwo die Tür an
einer allzu langweili-
gen Fassade von einer
kecken Improvisation
umrahmt, von fließen-
den Linien und sonni-
gen Farben, Bacchanten, Nixen, rosigen
Nacktheiten“.
Hier spricht die Lust an den leichten 
Linien des neuen Stils nach der Wucht
gründerzeitlicher Historismuspaläste. 
Jugendstil wurde diese Kunstform später
genannt – nach jener in der Maxvorstadt
produzierten Zeitschrift „Jugend“. Zwan-
zig Jahre lang prägte der neue Stil die
Kunst in München  und kürte sich einen

Damals noch unbekannt, ja von der 
Prager Akademie als Student abgelehnt,
hatte er zwei Jahre an der Münchner 
Akademie studiert und suchte nun sein
Glück in Paris. Es war ihm hold und 
bescherte ihm einen prominenten Auf-
trag: Sarah Bernhard beauftragte ihn mit
der Gestaltung eines Plakats für das The-
aterstück „Gismonde“ - Mucha wurde
über Nacht berühmt.

Stuck, Tiffany, Diefenbach, Mucha, durch
diese Ausstellungen in der vergangenen
Herbst/Winter-Saison konnte man sich
über Weihnachten wie in einem Zentrum
des Jugendstils fühlen - eine durchaus
reale Reminiszenz, denn zu Recht gilt
München als solches in Deutschland. Und
einer der wichtigsten Stadtteile in dieser
Hinsicht war (und ist noch immer, trotz
Bombenschäden) Schwabing.

Aufwändig restaurierte Fassaden locken
zu einem Spaziergang zum Beispiel vor
das reich ornamentierte Haus Ainmiller-
strasse 22 oder in die Römerstrasse 11.

München: im Licht des neuen Stils
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Dann zur verkehrsumtosten Münchner
Freiheit vor die Fassade Leopoldstrasse 77
und nach einem kleinen Fußmarsch als
Abschluss in die Gedonstrasse 4/6.

Den körperlich belebenden Abschluss
eines harten Kanzleitages bietet das 
Müllersche Volksbad, geistige Erfrischung
ein Theaterabend in den Kammerspielen
– beide Male in feinsten Jugendstil-
Interieurs. Oder aber ganz einfach 
Thomas Mann auf dem Sofa genießen,
seine beißende Ironie, mit der er den 
religiösen Eiferer ebenso bedenkt wie
den kommerzialisierten Münchner Kunst-
markt in Zeiten des Jugendstils – und
lesen, wie er ganz nebenbei München
ein unsterbliches Prädikat verleiht: 
Das Leuchten.

Dr. Martin Stadler
MAV GmbH

Die Stationen des kleinen Spaziergangs
zu Schwabinger Jugendstilhäusern ent-
nahm ich einem Buch, das nicht nur für
Schwabing, sondern auch für die anderen
Stadtteile dieser Zeit sehenswerte Fassa-
den und Interieurs vorstellt:

E.u.M. Neumann-Adrian, 
Münchens Lust am Jugendstil, 
erschienen 2009 in der 3. Auflage 
beim München-Verlag.

Wir bedanken uns beim München-Verlag
für die freundliche Unterstützung bei der
Suche nach den Abbildungen für diesen
Artikel.

Zitate der Novelle aus: 

Thomas Mann: 
Frühe Erzählungen, 
Frankfurt am Main: S. Fischer, 
1981, S 198f

Abbildung Muellersches Volksbad (Nr. 171)
Fotograf: A. Mueller, mit freundlicher 
Genehmigung Tourismusamt München.

Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Botschaften
Worte, Zeichen und Bilder im 
öffentlichen Raum

Zumeist nimmt man sie überhaupt nicht
mehr zur Kenntnis. Man hat sich daran
gewöhnt. An die schwarzen Krakel, oft
ohne allzu viel Ausdruckskraft. 
Sie ge-hören ein   fach zum Stadt bild –
ohne es wirklich zu bereichern: Graffiti. 

Aber natürlich gibt es auch andere, die
man lesen, aber bedauerlicherweise nicht
im mer verstehen kann. Die sich vielleicht
nur an Eingewei h te richten – und damit
sagen: wir sind anders.  Oder mit denen
sich der Sprayer, da für den Rest der Welt
unverständlich, demonstrativ abgrenzen
will von der – sagen wir es einmal brutal
– verdammten, kleingeistigen Bourgeoi-
sie. Die leider den Rest der Welt bildet. 

Kommen wir zu den politischen Botschaf-
ten: Terrorista! Andreas Baader! Ulrike
Meinhoff! Oder das schönste von allen:
“Sucht” auf der Brücke über der Lands-
huter Allee (Seite 00). Bei all diesen Bil-
dern fällt mir Majakowski ein (russischer
Dichter und Revolutionär), der gern den
Begriff “Bürgersöhnchen” verwandt hat
für all diejenigen, die aus romantischen
oder narzistischen Gründen Revolution
machen wollten. Und so falsch wird dieser
Begriff hier nicht sein: habe ich doch die
meisten poli ti   schen Botschaften im gut-
bürgerlichen Neuhausen gefunden.  

Andere, wiederkehrende Motive könn-
ten – ganz archaisch – der Markierung des

eigenen Reviers dienen – wie diese beiden,
stellvertretend auch für weitere Graffiti
zwischen Arcis- und Schleißheimerstraße.
Das gibt dem Begriff Corporate Identity
eine neue Dimension – ist er schon in der
Selbstdarstellung einer Strassengang ange-
kommen? Als Warnung vor einer Pandemie
jedenfalls wird es nicht gemeint sein.

Und schließlich gibt es noch die Künstler
und Philosophen, die Bedeutung kommu-
nizieren, Nachdenklichkeit in Gang setzen
wollen. 

Sie bilden die mir sympathischste Gruppe.
Wenn man das überhaupt so sagen kann.

Graffiti sind und zeigen Störungen.

Sie sind es als  Beschädigung fremden 
Eigentums. Und sie zeigen die Störung im
Verhältnis zwischen Individuum und Gesell-
schaft. Bewusste, vorsätzliche Gesetzes-
übertretungen sind Ausdruck von Distanz,
von einem gestörten Verhältnis zur 
Gesellschaft. Und unter diesem Aspekt
können Sie die verschiedenen Münchner
Stadtteile betrachten. Auf Verwerfungen
stoßen, die sonst  unsichtbar wären 
(wie in Neuhausen: s.links).

Graffiti, so verwerflich sie eigentlich sind,
haben für den flanierenden Betrachter
einen ganz eigenen Charme. Nur unter
dem Aspekt der Urbanität natürlich.

Helmut Winkler, (Text und Fotos)
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Zlín – Modellstadt der Moderne
Eine radikale Utopie von Wohnen und Arbeiten in neuen Formen

Donnerstag, 11.02.2010, 18.00 Uhr, Pinakothek der Moderne, 

Führung mit Jochen Meister

Die tschechischen Schuhfabrikanten Bat´a verwirklichten zwischen 1923 und 1938 einen kühnen Traum der Moderne:
eine Stadt, die als bis ins kleinste Detail geplanter Organismus ihren Bewohnern ein rationalisiertes, funktional-ästheti-
sches Leben ermöglichen sollte. Paradies oder Schreckensvision einer „Schönen Neuen Welt“? Nach den Fliessband-
prinzipien Henry Fords entstand eine den traditionellen europäischen Stadtbildern komplett entgegen gesetzte Vision,
die von vielen modernen Architekten und Stadtplanern bewundert wurde. Den Museumsbesuchern von heute präsen-
tiert das Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne erstmals einen umfassenden Einblick in
die beispielhaften Planungen und Ausführungen, an denen u. a. Le Corbusier Anteil nahm. (Jochen Meister)
Vladimír Karfík, Verwaltungsgebäude des Bat'a-Konzerns, Nr. 21, Zlín, 1938, © STUDIO BRUNER-DVORáK/MUMB - MUSEUM DER STADT BRüNN

Karfunkelstein und Seide - Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit
Dienstag, 09.03.2010, 18.15- 20.15 Uhr, Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538 München 

Begleiten Sie uns bei einem Glas Prosecco in die abendliche Führung durch eine spektakuläre Ausstellung.

Archäologische Jahrhundertfunde passieren in Ägypten, Griechenland, Kleinasien und manchmal auch direkt vor 
unserer Haustüre: in diesem Fall vor den Toren Münchens, in Unterhaching.

Erstmals sind Objekte in die Archäologische Staatssammlung gelangt, die in der Lage sind, der bereits 1881 entdeckten Bügelfibel von
Wittislingen den Rang als „Superstar des frühen Mittelalters" abzulaufen. Die sensationellen Schmuckstücke stammen aus Gräbern in
Unterhaching bei München, die in der Zeit um 500 angelegt worden waren, eine Epoche, in der sich der Stamm der Bajuwaren zu for-
mieren beginnt. Nach der Entdeckung im Jahre 2005 wurden die Fundobjekte in einer gemeinsamen Aktion von Archäologischer
Staatssammlung und Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege restauriert und wissenschaftlich untersucht. Dabei konnte man die
modernsten naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, die uns heute zur Verfügung stehen, nutzen. In der Ausstellung wer-
den die erzielten Ergebnisse erstmals dem Fachpublikum und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Neben der Präsentation der Objekte,
werden in der Ausstellung auch die modernen Arbeitsweisen der Archäologie vorgestellt, die von der Anthropologie bis zu der ge-
waltigen PIXE (Proton-induced-X-ray-emission)-Anlage in den Kellern des Louvre reicht. Nicht zuletzt soll ein historisches Grundwissen
über die Zeit des Frühen Mittelalters vermittelt werden. Die Funde von Unterhaching haben unsere wissenschaftliche Erkenntnis über
diese Epoche auf eine neue Basis gestellt. Deutlich zeichnet sich jetzt das Tal südlich von München als ein Machtzentrum ersten Ran-
ges ab. Die dort im 5. Jahrhundert n. Chr. ansässige Familie war in der Lage, sich mit Seide aus China, Edelsteinen aus Rajahstan und
Schmuckstücken, die in den exklusivsten Goldschmiedewerkstätten Italiens hergestellt worden waren, zu versorgen.

Die Ausstellung wird Leihgaben von internationalem Rang zeigen. Der Louvre, das Musée des Antiquités Nationales in Saint-Germain-
en-Laye, die Villa Giulia und die Capitolinischen Museen in Rom haben bereits ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert.
(Foto: zwei Scheibenfibeln aus einem reichen Grab von Unterhaching. 6. Jh./ Foto und Text: Archäolog. Staatssammlung)

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Zlín – Modellstadt der Moderne 11.02.2010 für ____ Person/en

[  ]  Karfunkelstein und Seide 09.03.2010 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Stellenangebote an Kollegen

Junge Strafrechtskanzlei im Zentrum Münchens sucht zum
1.4.2010 eine/n engagierte/n

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt,

gerne auch Berufsanfänger, zur Festanstellung. Ein bereits absol-
vierter Fachanwaltslehrgang im Strafrecht, sowie Fremdsprachen
sind von Vorteil.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:

Duchon & Meißner
Rechtsanwälte
Fachanwälte für Strafrecht
Finkenstr. 5, 80333 München

CBA ist eine große unabhängige italienische Kanzlei an den Stand-
orten Mailand, Rom, Padova, Venedig und München und betreut
anspruchsvolle Mandate auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.

Für den weiteren Ausbau unseres Standortes in München suchen
wir überdurchschnittlich qualifizierte Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte, mit fundierten Kenntnissen der italienischen und englischen
Sprache, für die Bereiche Corporate/M&A und Arbeitsrecht.

Wir bieten Ihnen anspruchsvolle Tätigkeiten in einem kollegialen
und wachstumsorientiertem Umfeld, welches unternehmerisches
Denken belohnt.

Aussagekräftige Bewerbungen senden Sie bitte an: 

CBA Studio Legale e Tributario
zu Händen von Frau Zanini
Brienner Str. 12a, 80333 München

www.cbalex.it 
Stellengesuche von Kollegen

Engagierte Berufsanfängerin mit Zulassung als Rechtsanwältin sucht
Mitarbeit in zivilrechtlich orientierter Mittelstandskanzlei;

Zusatzqualifikation: abgeschlossener Fachanwaltslehrgang Arbeits-
recht; Lehrgang Wirtschaftsrecht und BWL-Grundlagen;

Gerne arbeite ich mich intensiv in fremde Rechtsgebiete ein.
Zuschriften erbeten unter E-Mail: anwaltam@googlemail.com

Rechtsanwältin in München, Zulassung 2007, Spezialisierung im
Medizinrecht (Krankenversicherungs-, Vertragsarzt-, Haftungsrecht),
zivilrechtl. Prozesserfahrung, motiviert, organisiert, durchsetzungsfähig,
mit komplexen Sachverhalten vertraut, beste Umgangsformen, sucht
Tätigkeit in/für medizinrechtlich ausgerichtete(r) Kanzlei, ab 01.04.2010.

Kontaktaufnahme erbeten unter: MedR.Muenchen@web.de

Bürgerinitiative gegen Fluglärm 

sucht pensionierten und versierten Verwaltungsjuristen für
gelegentliche Beratung (meist telefonisch), der noch im Bereich
der Gebührenordnung abrechnet (selbstverständlich gerne auch
zum Freundschaftspreis, um Pleite der BI zu vermeiden).
Weiterbildung gesichert! 

Tel.: 08141 / 26710, Fax: 08141 / 34176 oder
e-mail: fam.acker@t-online.de

SCHEFFLER RA ist eine Kanzlei mit klarem Fokus auf
anspruchsvolle Rechtsgebiete. Wir beraten Privatpersonen, nationale
und internationale Unternehmen vorwiegend auf den Gebieten des
Wirtschafts- und Internetrechts, dem Recht der Informationstechno-
logien, dem gewerblichen Rechtschutz sowie dem Marken- und
Urheberrecht. 

Die hohen Ansprüche unserer Mandanten erfüllen wir durch
ganzheitliche Lösungen und die Kombination von Wissen und
Erfahrung in unseren Disziplinen.
Die Komplexität der Rechtsmaterien, die stets rasante Entwicklung
und der eigene Anspruch an die Qualität unserer Arbeit erfordern diese
Spezialisierung. Sie ist der Garant für hervorragendes Know-How und
ständige Aktualität.

Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Kanzlei sind bundes-
weit anerkannte Experten, ausgewiesen durch langjährige praktische
Tätigkeit, zahlreiche erfolgreiche Verfahrensabschlüsse, Veröffent-
lichungen und Vorträge. Unsere Berater zeichnet fachliche
Souveränität und besonderes persönliches Engagement aus. Vielfache
Empfehlungen belegen unsere Kompetenz.

Wir suchen weitere junge und engagierte

Rechtsanwälte (m/w)

(auch Berufsanfänger/in) für den Bereich

Gewerbliche Schutzrechte / IT/IP-Recht,

als freie Mitarbeiter zu besten Konditionen mit unternehmerischem
Denken. 

Bewerbungen richten Sie bitte an Frau Anita Fischer,
SCHEFFLER RA, Klausenburger Straße 9, 81677 München,
vorzugsweise per Email: Anita.Fischer@Scheffler-RA.de.

Anzeigenrubriken in diesem Heft:

→ Stellenangebote an Kollegen ..............................................27

→ Stellengesuche von Kollegen ..............................................27 

→ Bürogemeinschaften ..........................................................28 

→ Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit ............................30

→ Vermietung / freie Mitarbeit ................................................30

→ Vermietung ........................................................................30

→ Kanzleiübernahme ..............................................................31

→ Prozessvertretung................................................................31

→ Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter ..................................32

→ Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter ....................................32

→ Dienstleistungen..................................................................33

→ Schreibbüros ......................................................................33

→ Übersetzungsbüros..............................................................33

→ Buchbindereien ..................................................................34

→ Anzeigenpreisliste ..............................................................34

Mitteilungen März 2010: Anzeigenschluss  15. Februar 2010



Angebot | Nachfrage

28 |

MAV-Mitteilungen Januar/Februar 2010

Bürogemeinschaften

Rechtsanwälte Weinberger & Partner

Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n

Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere

Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal.

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet.

Zur Verfügung stehen ein kleiner Büroraum zu äußerst 

günstigen Konditionen sowie gegebenenfalls ein Sekretariatsplatz. 

Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens ausgestattet und bietet

ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München

Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000

email: mail@weinberger-partner.com

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Bürogemeinschaft/Kanzleiübernahme

Gut eingeführte Zivil- und Wirtschaftskanzlei in Bestlage
Innenstadt sucht engagierte(n) Kollegin/en mit eigenem
Mandantenstamm in repräsentative, langfristig angemietete
Räume in Bürogemeinschaft zur Ermäßigung des Gemeinkosten-
anteils und späteren Übernahme der Kanzlei.

Telefonische Anfragen unter 089 / 26 66 93.

Zwei Rechtsanwälte, ein Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht und ein auf Bankenrecht spezialisierter
Rechtsanwalt, aus alteingesessener Münchner Kanzlei, bereits
langjährig mit einer renommierten Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft mit Sitz in München, Stuttgart, Bamberg und Berlin
kooperierend, suchen zur Erweiterung des gemeinsamen
Beratungsangebotes ab 01.01.2010 spezialisierte Kollegen/innen
vorzugsweise aus den Bereichen Arbeitsrecht und gewerb-
licher Rechtschutz. Wir legen Wert auf eine langfristige kollegi-
ale Zusammenarbeit, zunächst im Rahmen einer Bürogemein-
schaft, und die Bildung einer Außensozietät. Unser Ziel ist die
Errichtung einer wirtschafts- und steuerrechtlichen Kanzlei, in der
mittelständische Mandanten fachübergreifend beraten werden.

Zur Verfügung stehen moderne, sehr repräsentative Büroräume
(ca. 300 qm) in München-Bogenhausen mit hochwertiger
Ausstattung, eigenem Garten in ruhiger Umgebung und 
modernsten Kommunikationseinrichtungen. DATEV-Phantasy ist 
vorhanden. Personalkapazitäten können ebenfalls zur Verfügung
gestellt werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Herrn Rechtsanwalt 
Ulrich Leierseder, Telefon: 089 997293-20.

Rechtsanwältin, im Zivil- und Wirtschaftsrecht tätig, bietet Kollegin /
Kollegen zum 1.7.2010

BÜROGEMEINSCHAFT

in bester Innenstadtlage zu günstigen Konditionen an. Zur Verfügung
steht ein schönes Anwaltszimmer von ca. 20 m². Sekretariat, Literatur
und technische Infrastruktur können gerne mitbenutzt werden.

Dr. Dagmar Lieber, Neuhauser Str. 3, 80331 München
Tel: 089/ 26 94 91 91       www.RAin-Lieber.de

KANZLEI IN GILCHING bei München:
Ich Rechtsanwalt 50 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Privates Baurecht, suche
Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Ab sofort wird ein helles Bürozimmer in der Widenmayer-
straße frei. Neben diesem sehr repräsentativen Raum mit

Parkett und Stuck können Gemeinschaftsflächen (Empfang, gut

ausgestattete Teeküche) und vor allem ein sehr großzügiger

Konferenzraum (Bibliothek) mitbenützt werden.

Mit drei wirtschaftlich ausgerichteten, sehr umgänglichen

Kollegen auf dem gleichen Stock sind Absprachen (z.B. über

Sekretariatsnutzung usw.) ggf. möglich. Eine moderne

Infrastruktur (Telefonanlage, Netzwerk) und ausreichende

Parkmöglichkeiten (auch für Besucher) sind vorhanden.

Anfrage bitte an RA Aschenbrenner (0176 18817702). 

Arcostraße 3
zwischen Lenbach und Altem Botanischen Garten

Anwaltskanzlei bietet in repräsentativen Räumlichkeiten (Eichen-

parkett, Aufzug direkt ins Büro, zentraler Telefonservice) einen

Büroraum, 12 m². Tel. 089 / 5 49 02 50.

Partnerschaftsgesellschaft mit 8 Anwälten (6 Partner) & 1 Steuer-
berater vermietet Zimmer an (Fach-) Rechtsanwalt. Bevorzugte
Rechtsgebiete: Steuerrecht / Gesellschaftsrecht / Bau-und
Architektenrecht. Schöner Blick aufs Sendlinger Tor. Die Kanzlei
liegt im 4. OG, ein Aufzug ist vorhanden. Spätere Aufnahme in
Partnerschaftsgesellschaft ist möglich. Wir bieten: Zimmer (18 qm)
in 320 qm großer Kanzlei, die im Sommer 2009 vollständig saniert
wurde. Warmmiete 850,-- € zzgl. USt.. Im Mietpreis einge-
schlossen sind: Nutzung des Servers sowie Netzwerk, Nutzung
des großen Besprechungsraumes (30 qm, mit Beamer & Leinwand),
Bibliothek, Sekretariat, Nutzung des Warteraumes, Nutzung der
Tee-Küche. Weiterhin: Nutzung der Kanzleisoftware (RA micro).
Kanzlei mit Möbeln von USM Haller, Vitra Design ausgestattet. Im
Mietpreis sind folgende Mietnebenkosten eingeschlossen:
Heizung / Wasser / Strom / Internetflatrate / Telefonflatrate (auch
angeschlossenes Europa) / Fax. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Angebote gerne per E-Mail an: Rechtsanwalt Dr. Bronhofer 80336
München, Sendlinger-Tor-Platz 5, bronhofer@bronhofer.de,
Telefon: 089 / 90 90 155 0, Homepage: www.bronhofer.de
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Bürogemeinschaft 

Anwalts- und Steuerberatungskanzlei in zentraler Lage mit bester 

Ausstattung möchte ihr Angebot gerne weiter verbreitern und sucht

daher qualifizierte/n Kollegen/in für dauerhafte Zusammenarbeit. 

Wir bieten eine sehr gute Kanzleiausstattung sowie ein angenehmes

Betriebsklima und erwarten ein kollegiales Verhalten, einen ausbau-

fähigen Mandantenstamm sowie möglichst eine rechtliche Spezialisie-

rung. Zusatzmandate können gerne übernommen werden.

Emrich, Schötz und Partner, Arnulfstr. 2, 15. OG, 80335 München

Tel.: 089/549119-0

Erfahrener Wirtschaftsanwalt in Harlaching, tätig auf den Gebieten
des Apotheken- und Pharmarechts sowie gewerblichen Rechtsschutz,
bietet RA-Kollegin / Kollegen einen schönen hellen Raum, Mitbenut-
zung des Besprechungsraumes und der Bibliothek sowie Nutzung des
Sekretariats gegen Kostenbeteiligung. Gewünscht sind gegenseitige
Urlaubsvertretungen, lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und
auf mittelfristige Sicht eine engere Zusammenarbeit.

Bei Interesse, Kontakt unter 089/62171507
kanzlei@rechtsanwalt-guenter-kern.de

Bürogemeinschaft

In zivilrechtlich ausgerichteter Anwaltskanzlei, Theresienstr. 40, steht

ab dem 01.02. ein Anwaltszimmer mit 27 m² und ein Sekretariatsraum

mit 15,3 m², sowie die Mitbenutzung von Besprechungszimmer,

Küche und gegebenenfalls technischer Infrastruktur zur Verfügung.

Es handelt sich um einen Altbau in hervorragender Lage mit Parkett und

CAC-40 Verkabelung. In dem Mietzins sind € 150.- an Nebenkosten-

vorauszahlungen inbegriffen, der Bruttomietzins beträgt € 1250.-.

Kontakt: 0176 - 21246444

Bürogemeinschaft

bestehend aus 4 Anwälten/Steuerberater in München/Karlsplatz
sucht zur Erweiterung und zur Neugründung eines Zweitbüros in
München/Bogenhausen eine/einen Kollegin/Kollegen mit eigenem
Mandantenstamm (z.B. FA für Insolvenzrecht, FA für Familienrecht
o.a., nicht FA für Arbeitsrecht und Strafrecht) zur gemeinsamen
Berufsausübung ab 01.04.2010. Kontakt erbitten wir unter:

RAe Helm, Tomanke & Kollegen, Sonnenstraße 1, 80331 München,
E-Mail: kanzlei@ra-helm.de oder 0172/8012808.

Rechtsanwälte suchen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für 
Bürogemeinschaft

Unsere mit moderner Technik ausgestattete Kanzlei befindet sich 
in repräsentativen Räumen (Altbau/Parkett/hohe Räume) mit circa
145 qm in zentraler Lage in München am alten Botanischen Garten.
Vermietet wird ein Raum mit circa 10 qm für 800 € zuzüglich
Umsatzsteuer inklusive Mietnebenkosten, Strom und Reinigung inklu-
sive Mitnutzung des Empfangsbereiches und des Besprechungs-
zimmers und der Sozialräume. Telefonannahme und Empfang wird
von unserem Sekretariat gerne übernommen.

Bilder der Räumlichkeiten finden Sie unter: 
http://www.TrappKirr.de/Bilder.html

Kontakt RA Michael Trapp | Telefon 0 89 – 55 53 70
EMail TRAPP@TRAPPKIRR.DE | WWW.TRAPPKIRR.DE

Anwaltszimmer, 23 qm in zentral gelegenen schönen Altbau -

Kanzleiräumen in der Gabelsbergerstr. 9 an Kollegen / Kollegin  zu 

Euro 465.- / Monat zu vermieten. Mitbenutzung von Empfang,

Aufenthaltsraum / Teeküche und Aktenraum ist inbegriffen.

Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Bürogemeinschaft / Außensozietät
Junge Anwaltskanzlei (2 Rechtsanwältinnen) im Herzen von Schwabing
bietet helles Anwaltszimmer (ca. 13 qm) und Nutzung des
Besprechungsraums (ca. 500,00 €) ab 01.07.2010, evtl. früher. Wir
legen großen Wert auf einen freundlichen und kollegialen Umgang.

Kontakt: RAin Kristina Kroner, 
Durchwahl: 089/3000 52 44, Mobil: 0178 / 28 38 614
E-Mail: kraxenberger@kwk-muenchen.de

Bürogemeinschaft
in zentraler Lage in München sucht Kollegin/Kollegen.
Möbliertes Zimmer (16 qm) nebst Sekretariat und technische Einrich-
tung stehen bei finanziell günstigen Konditionen zur Verfügung.

Anfrage unter 089/1266730 RA Borchert oder 
per email: kanzlei@ra-borchert.de

Sie sind im Öffentlichen Bau- und Planungsrecht, im
Vergaberecht oder in der Schnittstelle zum Bau- und
Architektenrecht tätig?...

… dann freuen wir uns über Ihre Anfrage für eine Bürogemeinschaft
(über eine weitere Form der Zusammenarbeit können wir bei Bedarf
gerne zusammen nachdenken) mit der Kanzlei Heinrich&Dörner,
Herrnstrasse 48 in München (zwischen Maximiliansstrasse und Tal /
Isartor/ Marienplatz). 

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind vorwiegend im Öffentlichen
Recht, Planfeststellungs- und Enteignungsrecht sowie Luft-
verkehrsrecht.

Wir freuen uns über eine Ergänzung und Verstärkung unseres
Büros. Anfragen sind unter info@hd-rechtsanwaelte.de oder 
089/30 90 45 70 gerne willkommen.

Bürogemeinschaft

Schwabinger Rechtsanwaltskanzlei mit zwei Berufsträgern bietet
Kollegin/Kollegen zur Zusammenarbeit in Bürogemeinschaft 1 bis 2
schöne helle Räume je ca. 23 m² zur Kostenmiete von je 
EUR 598,00 incl. NK und Mitbenutzung der Gemeinschaftsräume
an. Telefonische Anfragen unter 089 - 348583 oder 348584.

B ü r o g e m e i n s c h a f t

In Kanzlei Herzogspitalstraße. Wunderschöne Räume, hell und 
völlig ruhig, 2 min. zu Stachus und Marienplatz. Angeboten wird
Bürogemeinschaft, eigener Raum mit 30 qm, Mitbenutzung 
Empfang, Besprechungszimmer, Küche, Nassraum, Bibliothek, Fax
und teilweise Telefondienst, ab 01.02.2010.

Zuschriften E-mail Dr.Wetzmueller@t-online.de, Tel. 089 - 26 90 36.

München/Süd-West

Kollegen bieten WP oder RA oder StB im Rahmen einer 
Bürogemeinschaft und Kooperation (fachliche Zusammenarbeit,
gemeinsame Weiterentwicklung der Kanzleiprofile ect.) 1-2 reprä-
sentative Büroräume an. Zuschriften bitte an den MAV unter
Chiffre Nr. 11 Januar/Februar 2010  erbeten.
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Wir sind eine Bürogemeinschaft mit 5 Rechtsanwälten/innen. Unsere
Kanzlei – Altbau – liegt in Schwabing in der Nähe der Leopoldstraße
mit besten Verkehrsanbindungen. 

Wir vermieten einen ca. 23 m² großen Büroraum, Nebenzimmer wer-
den mitbenutzt, Telefonannahme und Empfang kann von unserem
Sekretariat übernommen werden.

Wir wünschen uns eine gute und kollegiale Zusammenarbeit.

Kontakt: RA von Bülow, Tel.: 089/38 15 89-0
E-mail: kanzlei@blp-partner.de

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Wir sind eine Bürogemeinschaft von sechs (Fach-) Anwälten und
Anwältinnen (Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Familienrecht,
Steuerrecht u.a.) in bester Münchner Innenstadtlage (zw. Marien-
platz und Viktualienmarkt) mit guter Infrastruktur. Eines unserer
hellen Anwaltszimmer zu ca. 25 m² würden wir gerne einer
Kollegin oder einem Kollegen zur Verfügung stellen. Bei erfolg-
reicher Zusammenarbeit ist die Bildung einer Partnerschaft odgl.
denkbar, aber nicht Bedingung.

Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit RAin Nehl unter ranehl@nehlundbaier.de oder
unter 089/18929180.

1 + 1 = 3

Münchner Wirtschaftskanzlei sucht Kollegen 
für Zusammenschluss

Wir sind vier Wirtschaftsanwälte (Arbeits-, Vertrags- und Gesell-

schaftsrecht, M & A, Kapitalmarktrecht, Immobilienrecht,

Unternehmensnachfolge etc.) mit mittelständischen und indus-

triellen Mandanten im In- und Ausland. Wir sehen überdurch-

schnittliche Erfolgschancen in der fachlichen und persönlichen

Verstärkung – wie andere größere Kanzleien dies vorgemacht

haben. Wir suchen teamfähige unternehmerische leistungsstarke

Anwälte (einzelne Persönlichkeiten und Teams) die mit uns

gemeinsam expandieren wollen. Wir wollen die Partnerschaft,

nicht die Bürogemeinschaft. Verbinden sollte uns der gemeinsame

Wille zum Erfolg ebenso wie die Freude an freundschaftlich-kolle-

gialer Zusammenarbeit. Über Ihr Interesse würden wir uns freuen.

(Kontakt: zusammenschluss-muc@web.de, 0176-50151945 absolute

Vertraulichkeit wird zugesichert).

Rechtsanwaltskanzlei in München-Schwabing

zivilrechtlich orientiert, in guter Lage und mit schönen
Räumlichkeiten, bietet einer netten und engagierten Kollegin /
bzw. Kollegen eine langfristige Bürogemeinschaft, d.h. ein
Anwaltszimmer (ca. 26 qm) und Sekretariatsplatz für eine eigene
Mitarbeiterin, sowie auch die ganz oder teilweise Mitbenutzung
der bestehenden Infrastruktur.

Bei Interesse erbitten wir um Kontaktaufnahme: 
Rechtsanwälte Brune, Forgách & Kollegen, Elisabethstraße 10,
80796 München, Tel.: 089 / 189 40 80 oder kanzlei@ra.brune.de.

Vermietung / freie Mitarbeit

RA-Kanzlei in idealer Lage in der Maxvorstadt bietet RA-Kollegin/-en
oder Steuerberater/-in einen oder zwei schöne Räume und optional
einen Sekreatariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
angenehme konstruktive Arbeitsatmosphäre und langfristig engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten können in einem persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei ist erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwalt Heinz Bethcke, Brienner Str. 48, (Hofgebäude 3)
80333 München, Tel. 089 / 33 15 05, Fax: 089 / 33 19 57,
E-Mail: heinz.bethcke @bethcke.de

Vermietung

Schöne Räume in zentraler Lage (Sophienstraße) zu vermieten.

Bestehende Bürogemeinschaft bietet Kollegin/Kollegen zwei Räume
sowie Nutzung der Gemeinschaftsbereiche, wie Besprechungs-
zimmer, Küche etc. zur Untermiete ab 01.04.2010 an. Ideal wäre
eine Kollegin bzw. ein Kollege mit eigenem Personal. 

Zur technischen Einrichtung besteht grundsätzlich die Möglichkeit
der Mitnutzung gegen Kostenbeteiligung, aber auch die eigen-
ständige Organisation.

Kontakt über RAe Bayerl / Dr. Jofer, Tel: 0 89 / 54 84 33 – 10 
oder E-Mail: RABayerl@web.de oder  Kontakt@jofer.de

Zusammenschluss RAe/StB/WP

Wir sind eine renommierte Kanzlei im Westen Münchens mit

wirtschafts- und privatrechtlichem Schwerpunkt. Zur Realisierung

unseres Konzepts eines Rechtshauses suchen wir 

RAe/StB/WP (m/w), 

die sich uns als unternehmerisch denkende und handelnde

Berufsträger anschließen wollen. Als Interessent verfügen Sie in

Ihrem Fachgebiet bereits über ein fundiertes Know-how und

einen eigenen Mandantenstamm oder Sie beabsichtigen, sich

als Berufsanfänger in einem Fachbereich zu etablieren. 

Wir bieten Ihnen ein kollegiales Arbeitsklima und modernste, 

neu ausgestattete Büroräume in den repräsentativen Pasinger

Hofgärten (Erstbezug: 01.05.10) mit optimaler Verkehrsan-

bindung.

Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft in einer erfolgreichen Kanzlei

mit moderner Infrastruktur neu gestalten wollen, freuen wir uns

über Ihr Interesse. 

Prof. Nauschütt & Coll. RAe,
Ansprechpartner: RA Marc Sperrer, 
E-Mail: sperrer@rae-nauschuett.de, 

Tel. 089 / 530 73 30



Angebot | Nachfrage

| 31

MAV Münchener AnwaltVerein e.V. Anzeigenschluss für die Mitteilungen März 2010: 15. Februar 2010

Untervermietung

Zivilrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei im Zentrum Münchens

(Stachus) vermietet helles Anwaltszimmer (ca. 16 qm), Sekretariat

(Post, Telefon, Empfang) und umfangreiche Bibliothek. Die vorhandene

Küche und das Besprechungszimmer können mit genutzt werden. Die

monatliche Miete beträgt EUR 950,00 zzgl. USt (VB). Bei Interesse

nehmen Sie  bitte Kontakt mit uns auf. Ihr Ansprechpartner ist Herr

Rechtsanwalt Roman Kirschner

Kanzlei Weiler & Partner
Sonnenstraße 2, 80331 München

Tel. (089) 51 11 47 77

Fax. (089) 51 11 47 74

E-Mail.: info@weilerpartner.com

Sophienstraße / Alter Botanischer Garten

1 Anwaltszimmer (ca.20 qm) sowie 1 Sekretariatsplatz, Aktenlagerraum,

wahlweise Garage, ausreichende Parkmöglichkeiten zu vermieten. 

Wir wünschen uns kollegiale Zusammenarbeit. 

Rechtsanwälte Scherzler & Partner
Tel. 59 55 56 / Fax 59 87 47

Anwaltszimmer, 17 m² in zentral gelegenen Kanzleiräumen in

der Theresienstraße - Ecke Amalienstraße an Kollegin / Kollegen zu 

430.- € zu vermieten. Sekretariatsleistungen nach Absprache 

möglich.

Kontakt: RAin Garbrecht, Tel. 20 20 87 37 oder Tel. 271 44 43.

Kanzleiräume Starnberg - zentrale Bestlage

4 Räume, ca. 80 m² im 1. OG.
direkt vom Eigentümer, € 850.- + NK. 

Tel. 08151 / 36561-0; E-Mail: kanzlei-reul@DATEVnet.de

Achtung Eilt!!!

Suche Kanzleiräume zur Untermiete oder zur Alleinnutzung in
belebtem Stadtteil von München mit U-Bahnanbindung für sofort.

Angebote an: 
Kanzlei Aleiter Tel.: 089/29161423, E-Mail: info@kanzlei-aleiter.de

Untervermietung

Abgeschlossene Büroeinheit, bestehend aus zwei Räumen 
mit einer Gesamtfläche von 48 m² und eigenem WC, in sehr
guter, ruhiger Erdgeschoss-Lage in München-Bogenhausen 
ab 01.01.2010 zum Selbstkostenpreis von 950 € zzgl. USt. zu
vermieten. EDV- und Telekommunikationsanschlüsse sind vorhan-
den. Die bestehende Infrastruktur unserer Anwaltskanzlei (Küche,
Besprechungszimmer etc.) könnte selbstverständlich mitgenutzt
werden. 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Rechtsanwalt 
Ulrich Leierseder, Telefon: 089 997293-20.

Kanzleiübernahme

Termins-/Prozessvertretung

Termins- und Prozessvertretung in Berlin und Potsdam

Als immobilienrechtlich ausgerichtete Fachanwaltskanzlei für Miet- und

Wohneigentumsrecht übernimmt die Kanzlei offermann | rechtsanwälte
mit Sitz in Berlin Termins- und Prozessvertretungen auf den Gebieten Wohn-

und Gewerbemiet- und Pachtrecht, Wohnungseigentumsrecht, Immobilien-

und Grundstücksrecht, Maklerrecht.

offermann | rechtsanwälte
www.kanzlei-offermann.de - Fon/Fax: 030 - 88 71 79 81/-82

Belgien und Deutschland
PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht

Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 

Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-

ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse

Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)

TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be

INTERNET: www.peterdecock.net

Kanzleiübernahme/Kanzleikauf

Rechtsanwältin sucht in München oder im Münchner Raum

Kanzlei zur Übernahme oder zum Kauf.

e-mail: 101070@medizinrecht-anwalt-beratung.de.

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de
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Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Immobilien-, WEG- und mietrechtlich orientierte Kanzlei sucht ab

1.4.2010 eine/n engagierte/n, zuverlässige/n

Rechtsanswaltsfachangestellte/n. 

Kenntnisse in RA-Micro sind von Vorteil, erwartet werden fundierte

Kenntnisse in der Textverarbeitung, Schreiben nach Diktat sowie

insbesondere in der selbständigen Bearbeitung von Zwangsvollstre-

ckungsangelegenheiten. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen

mit Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an folgende Adresse:

Schwarz Thönebe & Kollegen Rechtsanwälte
Elisenstraße 3, 80335 München

TERMINVERTRETUNG IM LG-BEZIRK COTTBUS sowie
am LG Potsdam und am LG Frankfurt/Oder

und an dem AG Cottbus, AG Lübben, AG Guben, AG Senftenberg
und AG Bad Liebenwerda auf Verhandlungsbasis. Schwerpunkte auf
den Gebieten des allg. Zivilrechts, Familienrecht und Verkehrsrecht.

ANFRAGEN: RA Björn Blume, 
Ratsvorwerker Weg 1, 15907 Lübben, 
Tel.: 03546 / 18 24 64, Fax: 03546 / 18 24 62 
E-Mail: RA.B.Blume@t-online.de
www.rechtsanwalt-luebben.de

LJB
BERGMANN
A t t o r n e y s  a t  L a w

Ihre Kollegen 

in Finnland

Unsere deutschsprachigen Rechtsanwälte 

übernehmen Mandate für Kollegen 

aus Deutschland in ganz Finnland.

BJL Bergmann Attorneys at Law

Eteläranta 4 B 9, 00130 Helsinki

Tel. +358 9 696207 0

Fax +358 9 696207 10

helsinki@bjl-legal.comwww.bjl-legal.com

Umfangreiches Informationsmaterial und 

kostenlose Broschüren zum finnischen Recht 

auf unserer Website www.bjl-legal.com. 

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer Kanzlei

anfallenden Sekretariatsaufgaben vertraut, sucht neue Herausforderung.

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 10 / Januar/Februar 2010.

Langjährig erfahrene RA-Sekretärin sucht neuen Wirkungskreis.

Ich unterstütze Sie mit qualifizierter, souveräner und  kompetenter

Arbeitsweise. Positives Denken, Handeln, Flexibilität und Belastbarkeit

sowie Freude im Umgang mit Mandanten sind nur einige meiner 

persönlichen Merkmale.

Zuschriften erbeten unter Chriffre Nr. 12 Januar/Februar 2010.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei

allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung

von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 

vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Zuverlässige Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufs-

erfahrung in guten Kanzleien sucht ab sofort für 8-16 Stunden/

Woche dauerhafte Mitarbeit in Anwaltskanzlei. Ich verfüge über 

fundierte Kenntnisse in RA-Micro, MS-Office, RVG und

Zwangsvollstreckung.

Ich freue mich auf Ihre Zuschrift unter Chiffre Nr. 14 / Januar/Februar 2010

oder Ihren Anruf unter 01522/8723291.

Erfahrene Anwaltssekretärin steht Ihnen als Urlaubs-,
Krankheitsvertretung, aber auch regelmäßig halbtags oder
stundenweise zur Verfügung. Selbstverständlich besitze ich gute
PC-Kenntnisse wie Word, RA-Micro, PowerPoint.
Ich arbeite grundsätzlich vor Ort und auf freiberuflicher Basis
(25,00 € + MwSt.)
Bei Interesse bitte ich um Ihre kurze schriftliche Nachricht unter
Chiffre Nr. 15 / Januar/Februar 2010.

Anwaltssekretär(in) mit mindestens 3 jähriger Berufserfahrung

in Teilzeit (20 bis 30 Stunden) gesucht von Rechtsanwaltskanzlei

in Schwabing; 

Kontaktaufnahme unter fk@kanzlei-keller.de

Versierte und gewandte RA-Sekretärin auf freiberuflicher Basis, arbeits- und schreib-
freudig hat noch Kapazitäten frei. Ich verfüge über langjährige Berufserfahrung, 
besitze sehr gute Kenntnisse im MS-Office, Outlook und der Software RA-Micro, 
AnnoText und Phantasy. Meine Tätigkeit umfasst allgemeine Sekretariatsarbeiten, 
Korrespondenz nach Band, Erstellen von Kostennoten (RVG) etc. Zuverlässigkeit, 
Freundlichkeit, Belastbarkeit und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise gehören 
genauso zu meinen Eigenschaften wie Teamfähigkeit und Kollegialität.

Fristsachen kurzfristig!(089)   863 27 79 www.ra-hilfe.com
(0173) 57 30 777

Kosten sparen – Engpässe überwinden!

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Ingrid Henz.
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Dienstleistungen

Ich habe wieder Kapazitäten frei! Gern komme ich in Ihre Kanzlei
und erledige die erforderlichen Arbeiten (Excel, Word, RA-Win,
Advoware, Phantasy oder RA-Micro) oder ich hole mir Diktate/ZV-
Aufträge bei Ihnen ab und liefere in kürzester Zeit zurück. Dies alles
zu einem fairen Preis! Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

Büroservice für Anwaltskanzleien Britta Ziep. Tel.: 08158 / 79 42
oder 0178 / 798 08 44.

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

Schreibbüros

Zuverlässige RA Gehilfin mit 21 jähriger Berufserfahrung, fit und fix
mit Phantasy, erledigt in Ihrem Büro Zwangsvollstreckung,
Honorarabrechnungen, Buchhaltung.
35 € /Std. + MwSt. - ca. 6-8 Stunden / Woche.
Tel: 089/6251728, Fax: 03212/2252235, Mobil: 0179/5032178, 
claudia.kabel@email.de.

RA-Fachangestangestellte
fit in Buchhaltung u. allen Kanzleiabläufen, sucht neues
Aufgabengebiet f. ca. 10 Std./Wo. in nettem Büro (freiber.). 

Kontakt erbeten unter Tel. 0172 - 3202 855
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Abrechnungen für Anwaltskanzleien
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Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338
oder Email: rose-marie.wessel.pr@arcor.de.

Übersetzungsbüros

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer

Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)

Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 

Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

Juristische Schreibkraft mit 15-jähriger Erfahrung übernimmt

Schreibarbeiten nach Band oder digital (DictaNet, Olympus DSS)

vor Ort oder in meinem Home-Office. Gerne erwarte ich Ihren

Anruf unter Telefon: 0172/8942951 oder 08131/6120294

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de
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Buchbindereien

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

SPANISCH – ÜBERSETZUNGEN

JURISTISCHE FACHTEXTE
VERTRÄGE ● URKUNDEN

GERDA PERTHEN
Öffent. best. u. beeidigte Übersetzerin

Reutterstr. 80 ● 80689 München
Telefon: (089) 58 78 04

Fax: (089) 58 25 38
Mobil 0172 6470991

FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN
ITALIENISCH / DEUTSCH

Recht / Technik
Andrea Balzer

Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin
(BDÜ, VbDÜ, tekom)

Einsteinstr. 151, 81675 München
Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

info@fach-uebersetzen.de

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 180,67 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 321,09 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 603,36 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/ Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
Anzeigenteil: 2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.



ANTALYA - Türkei
Vom 28. Mai bis 6. Juni 2010

MPR Maketing Public Relations Promotion
Bockenheimer Landstr. 17/19 - 60325 Frankfurt am Main - Deutschland

Tel: +49 (0)69 71 03 43 43 - Fax: +49 (0)69 71 03 43 44
E-mail: contact@mpr-frankfurt.de

www.mundiavocat.de

Vincent PINATEL - Rechtsanwalt an der Marseiller Anwaltskammer
102, rue Grignan - 13001 Marseille - FRANKREICH

Tel: +33 (0)4 91 33 15 70 - Fax: +33 (0)4 91 54 78 11
E-mail: pinatel@mundiavocat.com

KONTAKT

Fußballweltmeisterschaft

der Anwälte                                                                                               



KRATZER 
EDV GmbH

Oberanger 45
80331 München

 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

Internet:  www.kratzer-edv.de

 

Fax:           

E-mail:  info@kratzer-edv.de

           Phantasy

Mehr Informationen:

http://www.kanzleibetreuung.de

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte

Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

Die Softwarelösung für Rechtsanwalts- 
und interdisziplinäre Kanzleien

Fordern Sie eine kostenfreie Präsentation 
und Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0   E-Mail: phantasy@kanzleibetreuung.de

vom führenden IT-Dienstleister für Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

innovativ, leistungsfähig und flexibel

individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar

Premiumlösung für einen durchgängig IT-gestützten Workflow

monatliche Softwareüberlassungspauschalen anstelle von
teuerem Softwarekauf - schont das Investitionsbudget

interessante Angebote für Kanzleigründer und Umsteiger
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